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BAUM  RINER

Zur Frage der Generalabsolution

die Liturgiekonstitution diesem Thema
Der Verfasser, Protessor Praktische heo- widmet, die Wirklichkeit umzuset-
logie (Liturgiewissenschaft) Fribourg, legt zen In einer ersten Etappe (1966—1969)mıit besonderer Berücksichtigung der mmeltedie eigens für das Bußwesen ein-Schweiz dar, welchen Weg die VO Zweiten
Vatikanum geforderte Erneuerung des Bußlisa- gesetz' Studiengruppe das gSaNzZe Mate-
kramentes hinsichtlich der Generalabsolution rial, das einzelne Wissenschafter ZUum
gCNOMUMEN hat Entsprechend ıner  *+ Wortmel- Thema veröffentlicht hatten. Schon seıit
dungVonKardinalC Martinibei derBischofs-
synode 1983 soll eine „postsynodale pastorale Beginn ihrerTätigkeit sich die ruppe
Besinnung über die Bedingungen und Formen mıiıt der Frage ach der Möglichkeit allge-
der Generalabsolution“ stattfinden. Diesem meiner Bußtfeiern samt Generalabsolu-
Anliegen möchte auch der folgende Beitrag tiıon konfrontiert:; das heikle Problem VerTl-
dienen. Einweiterer  >3Artikelwirddiegegenwär- langte eingehendes Studium, auf-
tige Situation der Schweiz behandeln.
(Redaktion) wendige Nachforschungen notwendig

wurden. Nachdem das Schema, das einen
Ritus der Generalabsolution ohne VOTausSs-

gehende Einzelbeichte enthielt, mühevoll
zustandegekommen WAaärT, kündigte die

Die Erteilung der Gener.  bsolution Glaubenskongregation (Mittegemäß den Weisungen der Schweizer Grundsätze an, ach denen die Bußfeier
Bischofskonferenz von 1974 mıit allgemeiner Lossprechung gesche-
„Ritus und Formeln des Bußsakramentes hen habe
sollen revidiert werden“, erklärte das So kamen einige Zeit später die „Normae
Zweite Vatikanum, „daß s1ie Natur und pastorales CIrca absolutionem [1-

irkung des Sakramentes deutlicher1S- talem generali modo impertiendam“ (16
drücke:  n  ul Als diese Direktive (Ende Juni heraus.* Sie legten die theoreti-

herauskam, £ehlte [  6S och SC- schen Prinzipien SOWIle 1e praktischen
Azueren Vorstellungen ber die euge- Regeln für den Vollzug dieser sakramenta-
staltung der Bußliturgie.‘ Deshalb Vel- len Feierform fest und schränkten deren
wundert es nicht, die konkrete brauch auf wirkliche Ausnahmeftälle
Reform der Bußriten relativ langsam und e1in. „D  e persönliche un! vollständige
beschwerlich verlief. „Es |"E!i sieben Beichte wIı1e auch 1e Lossprechung“,
Jahre notwendig, ıIIN die PDaal Zeilen, die hieß PS 1n denRichtlinien, „bleiben derein-

eBuße das einzıge Sakrament, für das 1mM erst Entwurt der Praeparatoria (August noch kein
Reformvorschlag vorgesehen Die betreffende Subkommission WarTl der einung L7 daß
Reformwünsche auf diesem Gebiet kaum Verständnis finden würden.“ So Jungmann, LIhK, Das
ZweiteVatikanischeKonzil, I (Freiburg Br. 1966) AmKonzil wünschten die Bischöfe Kolumbiens

Hinblickauf den Andrang VonNn Pönitenten Festtagen dieMöglichkeit derGeneralabsolution fürprıe-
sterarme Diözesen.
Ende 1966 bis Ende 1973 Bugnini, Die Liturgiereform 8—19' Zeugnis und Testament, Freiburg
1. Br. 1988, 9Y — Jjer 697

schen Stuhls 3—19' Kevelaer 1983 „Sacramentum Paenitentiae”, Nr. 8—2;
Rennings Klöckener Hg.) Dokumente Erneuerung der Liturgie. Dokumente des Apostoli-
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Zur Frage der Generalabsolution 

Der Verfasser, Professor für Praktische Theo­
logie (Liturgiewissenschaft) in Fribourg, legt 
- mit besonderer Berücksichtigung der 
Schweiz - dar, welchen Weg die vom Zweiten 
Vatikanum geforderte Erneuerung des Bußsa­
kramentes hinsichtlich der Generalabsolution 
genommen hat. Entsprechend einer Wortmel­
dung von Kardinal C. Martini beider Bischofs­
synode 1983 soll eine .postsynodale pastorale 
Besinnung über die Bedingungen und Formen 
der Generalabsolution• stattfinden. Diesem 
Anliegen möchte auch der folgende Beitrag 
dienen. Ein weiterer Artikel wird die gegenwär­
tige Situation in der Schweiz behandeln. 
(Redaktion) 

1. Die Erteilung der Generalabsolution 
gemäß den Weisungen der Schweizer 
Bischofskonferenz von 1974 

"Ritus und Formeln des Bußsakramentes 
sollen so revidiert werden", erklärte das 
Zweite Vatikanum, ,,daß sie Natur und 
Wirkung des Sakramentes deutlicher aus­
drücken".1 Als diese Direktive (Ende 
1963) herauskam, fehlte es noch an ge­
naueren Vorstellungen über die Neuge­
staltung der Bußliturgie. 2 Deshalb ver­
wundert es nicht, daß die konkrete 
Reform der Bußriten relativ langsam und 
beschwerlich verlief. "Es waren sieben 
Jahre notwendig, um die paar Zeilen, die 

1 SC 72. 

die Liturgiekonstitution diesem Thema 
widmet, in die Wirklichkeit umzuset­
zen."3 In einer ersten Etappe (1966-1969) 
sammelte die eigens für das Bußwesen ein­
gesetzte Studiengruppe das ganze Mate­
rial, das einzelne Wissenschafter zum 
Thema veröffentlicht hatten. Schon seit 
Beginn ihrer Tätigkeit sah sich die Gruppe 
mit der Frage nach der Möglichkeit allge­
meiner Bußfeiern samt Generalabsolu­
tion konfrontiert; das heikle Problem ver­
langte eingehendes Studium, so daß auf­
wendige Nachforschungen notwendig 
wurden. Nachdem das Schema, das einen 
Ritus der Generalabsolution ohne voraus­
gehende Einzelbeichte enthielt, mühevoll 
zustandegekommen war, kündigte die 
Glaubenskongregation (Mitte 1970) 
Grundsätze an, nach denen die Bußfeier 
mit allgemeiner Lossprechung zu gesche­
hen habe. 
So kamen einige Zeit später die "Normae 
pastorales circa absolutionem sacramen­
talem generali modo impertiendam" (16. 
Juni 1972) heraus. 4 Sie legten die theoreti­
schen Prinzipien sowie die praktischen 
Regeln für den Vollzug dieser sakramenta­
len Feierform fest und schränkten deren 
Gebrauch auf wirkliche Ausnahmefälle 
ein. "Die persönliche und vollständige 
Beichte wie auch die Lossprechung", so 
hieß es in den Richtlinien, "bleiben der ein-

2 .Die Buße ist das einzige Sakrament, für das im ersten Entwurf der Praeparatoria (August 1961) noch kein 
Reformvorschlag vorgesehen war. Die betreffende Subkommission war der Meinung gewesen, daß 
Reformwünsche auf diesem Gebiet kaum Verständnis finden würden.• So J. A. Jungmann, in: LThK, Das 
Zweite Vatikanische Konzil, Teill (Freiburg i. Br.1966) 69. Am Konzil wünschten die Bischöfe Kolumbiens 
im Hinblick auf den Andrang von Pönitenten an Festtagen die Möglichkeit der Generalabsolution fürprie­
sterarme Diözesen. 

3 Ende 1966 bis Ende 1973. A. Bugnini, Die Liturgiereform 1948-1975. Zeugnis und Testament, Freiburg 
i. Br. 1988, 697-716 (hier 697). 

4 H. Rennings - M. Klöckener (Hg.). Dokumente zur Erneuerung der Liturgie. Dokumente des Apostoli­
schen Stuhls 1963-1973, Kevelaer 1983: .Sacramentum Paenitentiae•, Nr. 2818-2831. 
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zıge gewöhnliche Weg, auf dem sich die deste Punkt der postvatikanischen
Gläubigen mıiıt Gott und der Kirche 15- Bußordnung beziehungsweise die Crux
söhnen, wenn nicht physische der 1OTa bei der ‚wendung der sakramentalen
lische Unmöglichkeit Von einer solchen Bußform (Versöhnungstfeier mıit allge-
Beichte entschuldigen “ub5 meınem Bekenntnis und Generalabsolu-
Weil das, Was 1e erste Studiengruppe 1M tion) liegt ıIn der Deutung des Begriffs der
Hinblick auf einen künftigen rdo Paeni- „schwerwiegenden Notwendigkeit“ gra-
entijae erarbeitet hatte, sich 1m Lichte der VIS necessitas). Es lag 1n der Absicht der
„Pastoralen Normen“ als unzulänglich SchweizerDirektiven Von 1974, die für die
erwies, bedurtfte eıner gründlichen Ver- Generalabsolution geltenden Bestimmun-
änderung des Schemas von 1970 Mit der gen nicht restriktiv auszulegen. Denn
Bildung einer gänzlich Studien- gibt auch moralisch-subjektive ründe,

begann die zweiıte Etappe der 1€e 65 manchem Christen erschweren der
Revision der Bußriten (1972—1973), eiıne verunmöglichen, sich der Einzelbeichte zZzu

Revision, die den Forderungen der lau- unterziehen, obwohl genügend Beicht-
benskongregation zZzu entsprechen hatte.® vater vorhanden waren.
„Im allgemeinen spürte INa  j (in dieser letz- Es sel urz aran erinnert, wıe damals die
ten Phase) das ebhafte Bemühen, die Ein- bei geltende Regelung bezüglich der
zelbeichte und ihren Vorrang VOT der Generalabsolution aussah . Gemäß dem

rdo Paenitentiae hielten die Schweizergemeinschaftlichen Beichte durchzuset-
zen.  u7 Erst ach Intervention Pauls VI Bußweisungen Grundprinzip fest Zur
konnten die zwischen Glaubens- und Got- Spendung der sakramentalen neralab-
tesdienstkongregationweiterbestehenden solution bedartf eiıner schwerwiegenden
Unstimmigkeiten behoben werden: Die Notwendigkeit.* arauf folgte die
Veröffentlichung des rdo Paenitentiae Umschreibung der Zravis necessitas
erfolgte mıiıt Dekret VO' Dezember gemäß dem Rituale unter Nennung
19 der zwel Bedingungen: entsprechende
Im Anschluß aran gaben die Schweizer der Pönitenten und nicht genügend
Bischöfe November 1974 ihre Wei- Beichtväter, die Gläubigen Jange

der Gnade des Bußsakramentes un!| derber die Buße heraus.? Der

Normaepastorales Nr. Rennings-Klöckener, a.a.QO. Nr. 2819 Zum VerhältnisVonSund Euchari-
stie siehedasneuesteaufschlußreicheWerkVon Blanchette, Penitenceeteucharistie. Dossierd’uneque-
stioncontroversee. Recherches, Nouvelle serJ;1e 21, Bellarmin/Ed. du Cerf, Montreal-Paris 1989 Das
Buch tra;uchmanches2  }ErhellungderPflicht be:  1, nach empfangenerGeneralabsolution dieschweren
Sünden noch einzeln beichten rAN mussen.
Siehe Bugnini, a.a.QO. (Anm. 03—

Die Gottesdienstkongregation forderte (am Mai ine Abschwächung des Satzes über
die Notwendigkeit, jede einzelne schwere Sünde anzuklagen, „‚weil Gott S will“ Diese Formulierung
schien jede Diskussion und Untersuchung ıber den Sinn der tridentinischen Entscheidung unterbin-
den. Der VO)  '3 der Gottesdienstkongregation vorgeschlagene JText Wäalrl allgemeiner: bekräftigte die Not-
wendigkeit jner vollständigen Anklage, hne s]ıe auf den Willen Gottes zurückzuführen ebd 707)
C£. die Praenotanda Rennings-Klöckener, a.a.0O. Nr. 0—32 ferner: DieJerder Buße nach dem
NEUECN RitualeKomanum. Studienausgabe, hg. VvVon denLiturgischenInstituten Salzburg-Irier-Zürich, Fin-
siedeln u. A, 1974 P-M Gy, sacrement de penitence d’apres le rituel romaın de Penitence de
1974, 139 (1979) 125—137.
Weisungen der Schweizerischen Bischofskonferenz über die Buße, (1974) 733—735; Laßt
uchversöhnen Einepastorale Handreichung Bußordnung, hg. von der Liturgischen Kom -
missıon der Schweiz, ürich 1975, 9— 16

Baumgartner, Bußdisziplin Wandel. Zu den Bußweisungen der Schweizerischen Bischofskonferenz,
11

(1974) 735— 740
Bußweisungen (Anm 2.8.1.1
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zige gewöhnliche Weg, auf dem sich die 
Gläubigen mit Gott und der Kirche aus­
söhnen, wenn nicht physische oder mora­
lische Unmöglichkeit von einer solchen 
Beichte entschuldigen:'5 

Weil das, was die erste Studiengruppe im 
Hinblick auf einen künftigen Ordo Paeni­
tentiae erarbeitet hatte, sich im Lichte der 
„Pastoralen Normen" als unzulänglich 
erwies, bedurfte es einer gründlichen Ver­
änderung des Schemas von 1970. Mit der 
Bildung einer gänzlich neuen Studien­
gruppe begann die zweite Etappe der 
Revision der Bußriten (1972-1973), eine 
Revision, die den Forderungen der Glau­
benskongregation zu entsprechen hatte.6 

,,Im allgemeinen spürte man (in dieser letz­
ten Phase) das lebhafte Bemühen, die Ein­
zelbeichte und ihren Vorrang vor der 
gemeinschaftlichen Beichte durchzuset­
zen."7 Erst nach Intervention Pauls VI. 
konnten die zwischen Glaubens- und Got­
tesdienstkongregation weiterbestehenden 
Unstimmigkeiten behoben werden: Die 
Veröffentlichung des Ordo Paenitentiae 
erfolgte mit Dekret vom 2. Dezember 
1973.8 

Im Anschluß daran gaben die Schweizer 
Bischöfe am 7. November 1974 ihre Wei­
sungen über die Buße heraus. 9 Der wun-
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deste Punkt der postvatikanischen 
Bußordnung beziehungsweise die Crux 
bei der Anwendung der sakramentalen 
Bußform C (Versöhnungsfeier mit allge­
meinem Bekenntnis und Generalabsolu­
tion) liegt in der Deutung des Begriffs der 
,,schwerwiegenden Notwendigkeit" (gra­
vis necessitas). Es lag in der Absicht der 
Schweizer Direktiven von 197 4, die für die 
Generalabsolution geltenden Bestimmun­
gen nicht restriktiv auszulegen. Denn es 
gibt auch moralisch-subjektive Gründe, 
die es manchem Christen erschweren oder 
verunmöglichen, sich der Einzelbeichte zu 
unterziehen, obwohl genügend Beicht­
väter vorhanden wären. 
Es sei kurz daran erinnert, wie damals die 
bei uns geltende Regelung bezüglich der 
Generalabsolution aussah.10 Gemäß dem 
Ordo Paenitentiae hielten die Schweizer 
Bußweisungen am Grundprinzip fest: Zur 
Spendung der sakramentalen Generalab­
solution bedarf es einer schwerwiegenden 
Notwendigkeit.11 Darauf folgte die 
Umschreibung der gravis necessitas 
gemäß dem neuen Rituale unter Nennung 
der zwei Bedingungen: entsprechende 
Zahl der Pönitenten und nicht genügend 
Beichtväter, so daß die Gläubigen lange 
der Gnade des Bußsakramentes und der 

5 Nonnaepastorales Nr. l: Rennings-Klöckener, a.a.0. Nr. 2819. - Zum Verhältnis von Buße und Euchari­
stie siehe das neueste aufschlußreiche Werk von C. Blanchette, Penitenceet eucharistie. Dossier d'uneque­
stioncontroversee. Recherches, Nouvelleserie -21, Ed. Bellannin/Ed. du Cerf, Montreal-Paris 1989. Das 
Buch trägt auch manches zur Erhellung der Pflicht bei, nach empfangener Generalabsolution die schweren 
Sünden noch einzeln beichten zu müssen. 

6 Siehe A. Bugnini, a.a.O. (Anm. 3) 703-710. 
7 Ebd. 706. Die Gottesdienstkongregation forderte (am 21. Mai 1973) eine Abschwächung des Satzes über 

die Notwendigkeit, jede einzelne schwere Sünde anzuklagen, .weil Gott es so will". Diese Formulierung 
schien jede Diskussion und Untersuchung über den Sinn der tridentinischen Entscheidung zu unterbin­
den. Der von der Gottesdienstkongregation vorgeschlagene Text war allgemeiner: er bekräftigte die Not­
wendigkeit einer vollständigen Anklage, ohne sie auf den Willen Gottes zurückzuführen (ebd. 707). 

8 Cf. die Praenotanda in: Rennings-Klöckener, a.a.O. Nr. 3170-3216; ferner: Die Feier der Buße nach dem 
neuen Rituale Romanum. Studienausgabe, hg. von den Liturgischen Instituten Salzburg-Trier-Zürich, Ein­
siedeln u. a.1974. - Vgl. P.-M. Gy, Le sacrement de penitence d'apres Je rituel romain de Ja Penitence de 
1974, in: LMD 139 (1979) 125-137. 

9 Weisungen der Schweizerischen Bischofskonferenz über die Buße, in: SKZ 142 (1974) 733-735; Laßt 
euch versöhnen ... Eine pastorale Handreichung zur neuen Bußordnung, hg. von der Liturgischen Kom­
mission der Schweiz, Zürich 1975, 9-16. 

10 J. Baumgartner, Bußdisziplin im Wandel. Zu den Bußweisungen der Schweizerischen Bischofskonferenz, 
in: SKZ 142 (1974) 735-740. 

11 -Bußweisungen (Anm. 9) 2.8.1.1. 
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vollen Mitf£feier der Eucharistie entbehren ten, * der welnll ©5 ın eineren Pfarreien
müßten.* einem weiteren Schritt hieß Mühe machte, den Gläubigen auswärtige
e ezug auf Land Die besonde- Beichtväter ZULXI Verfügung ZL tellen Bei
renUmstände, denen erlaubt oder aller Weitherzigkeit 1n der Anwendung

geboten ist, mehreren Gläubigen der Normen trachteten die Bischöte
ach kollektivem Bekenntnis das Sakra- danach, Willkür auszuschalten; 61e WAaTlll-

ment derVersöhnunggemeinsam zZzu SP! ten davor, „schwerwiegende Notwendig-
den, können der Schweiz eintreten keiten“ selber Zzu SCNHNaiten der ede Buß-
(„Z der Vorbereitungszeit auf Weih- feier mıit der sakramentalen General-
nachten und Ostern“) Es obliege den Pfar- absolution Z.UuU schließen.?

beziehungsweise den Rectores eccle- Das Dokument der Schweizer Bischöte
slae, sich eın besonnenes Urteil ıber das von 1974 ber die Bußdisziplin stieß auf
Vorhandensein einer OTraVvIls necessitas eın erstaunlich positives FEcho im Kirchen-
bilden. Anstatt die Fälle abzugren- volk und bei den Seelsorgern.”® Den
zen und damit der Kasuistik Vorschub te:  Jern mıit gemeinsamem Bekenntnis und
zZzu eisten rechneten die Schweizer sakramentaler Generalabsolution kam
Bischöfe mıiıt der Fähigkeit der Priester, eiıne wachsende Bedeutung Geeignet,
verantwortungsbewußt und selbständig das (ewissen ZzUu bilden, s1e dazu
zZz.u entscheiden.* Deshalb brauchten bei, das Sündenbewußtsein 1n unNnseren

diese wederNeine Erlaubnis eiım rdi- Pfarreien wachzuhalten. „Auf diesem
anzusuchen och 1mM nachhinein Weg War für sehrviele Katholiken mOg-

Meldung zZzu erstatte: Wenn die Direkti- lich“”, schreiben Öberhirten ach
forderten, die Geistlichen sollten „Im fünfzehnjähriger Erprobung der Bußord-

Einverständnis mıit dem Ördinarius“ VOT- NUunNng, „das Erbarmen Gottes ganz Z.U

gehen, beinhaltete 1es einfach, die erfahren. Gleichzeitig trat dadurch die
Seelsorger hätten Zanz allgemein 1m Sinn gesellschaftliche Dimension VonNn Sünde
und Geist der VO: Diözesanbischof und Vergebung deutlicher in den Vor-
gewünschten Bußdisziplin handeln. dergrund.“”
Das besagte praktisch: 1ne Generalabso-

He Zurückdrängung der eneralabso-lution durfte erteilt werden, Wwenn bei
einer Bußteier sich zahlreiche Pönitenten lution 1im Zuge der schwindenden Finzel-

beichteeinfanden, die unter den gegebenen Ver-
hältnissen nicht Einzelbeichte inzu- Angesichts des alarmierenden Rückgangs
treten konnten beziehungsweise oll- der Beichte den Nachkonzilsjahren

13
2.8.1.2.

Die zentrale Stelle den Bußweisungen (2.8.1.3.) lautet „Die Schweizer Bischöfe stellen fest, da(3 diese
Situation (der schwerwiegenden Notwendigkeit) unseremdeeintreten kann, 1n der Vorberei-
ungszeit auf Weihnachten und ÖOstern. Es ist Sache der Pfarrer bzw. der ectores ecclesiae beurteilen,
ob eiıneNotwendigkeit vorliegt. IhrerVerantwortung bewußt, sollen die Priester mit Klugheit und 1Im FEin-
verständnis mıit dem Ordinarius vorgehen.‘
Viele Gläubige zeigten SIC|  h ohl bußwillig, indem s1e das Sakrament unter der Form begehrten, nicht
ber ZuUuUT Form (Einzelbeichte) zZu bewegen waren (sind)

15
16

Bußweisungen Nr. 2.8.1.4 und 2.8.1.5
Baumgartner, Frste Erfahrungen mıt der Bußordnung. FEin Situationsbericht über die Schweiz,

143 (1975) 09—713, 5—729:; ders., Die Einführung der neuen Bußordnung der Schweiz,
ThPQ (1977) ‚33—249; ders., Erfahrungen mıit der Bußordnung der Schweiz, Diako-

nıa 8 120—125
Partikularnormen ZU)] Kirchenrecht VI, 157 (1989) 546
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vollen Mitfeier der Eucharistie entbehren 
müßten.u In einem weiteren Schritt hieß 
es in bezug auf unser Land: Die besonde­
ren Umstände, unter denen es erlaubt oder 
sogar geboten ist, mehreren Gläubigen 
nach kollektivem Bekenntnis das Sakra­
ment der Versöhnung gemeinsam zu spen­
den, können in der Schweiz eintreten 
(,,z. B. in der Vorbereitungszeit auf Weih­
nachten und Ostemu). Es obliege den Pfar­
rern beziehungsweise den Rectores eccle­
siae, sich ein besonnenes Urteil über das 
Vorhandensein einer gravis necessitas zu 
bilden. Anstatt die Fälle genau abzugren­
zen - und damit der Kasuistik Vorschub 
zu leisten -, rechneten die Schweizer 
Bischöfe mit der Fähigkeit der Priester, 
verantwortungsbewußt und selbständig 
zu entscheiden.13 Deshalb brauchten 
diese weder um eine Erlaubnis beim Ordi­
nariat anzusuchen noch im nachhinein 
Meldung zu erstatten. Wenn die Direkti­
ven forderten, die Geistlichen sollten "im 
Einverständnis mit dem Ordinariusu vor­
gehen, so beinhaltete dies einfach, die 
Seelsorger hätten ganz allgemein im Sinn 
und Geist der vom Diözesanbischof 
gewünschten Bußdisziplin zu handeln. 
Das besagte praktisch: Eine Generalabso­
lution durfte erteilt werden, wenn bei 
einer Bußfeier sich zahlreiche Pönitenten 
einfanden, die unter den gegebenen Ver­
hältnissen nicht zur Einzelbeichte hinzu­
treten konnten beziehungsweise woll-

u Ebd. 2.8.1.2. 
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ten, 14 oder wenn es in kleineren Pfarreien 
Mühe machte, den Gläubigen auswärtige 
Beichtväter zur Verfügung zu stellen. Bei 
aller Weitherzigkeit in der Anwendung 
der Normen trachteten die Bischöfe 
danach, Willkür auszuschalten; sie warn­
ten davor, "schwerwiegende Notwendig­
keitenu selber zu schaffen oder jede Buß­
feier mit der sakramentalen General­
absolution zu schließen.15 
Das Dokument der Schweizer Bischöfe 
von 1974 über die Bußdisziplin stieß auf 
ein erstaunlich positives Echo im Kirchen­
volk und bei den Seelsorgern.16 Den Buß­
feiern mit gemeinsamem Bekenntnis und 
sakramentaler Generalabsolution kam 
eine wachsende Bedeutung zu. Geeignet, 
das Gewissen zu bilden, trugen sie dazu 
bei, das Sündenbewußtsein in unseren 
Pfarreien wachzuhalten. "Auf diesem 
Weg war es für sehr viele Katholiken mög­
lich", so schreiben unsere Oberhirten nach 
fünfzehnjähriger Erprobung der Bußord­
nung, Aas Erbarmen Gottes ganz neu zu 
erfahren. Gleichzeitig trat dadurch die 
gesellschaftliche Dimension von Sünde 
und Vergebung deutlicher in den Vor­
dergrund.u17 

2. Die Zurückdrängung der Generalabso­
lution im Zuge der schwindenden Einzel­
beichte 

Angesichts des alarmierenden Rückgangs 
der Beichte in den Nachkonzilsjahren 

13 Die zentrale Stelle in den Bußweisungen (2.8.1.3.) lautet: .Die Schweizer Bischöfe stellen fest, daß diese 
Situation (der schwerwiegenden Notwendigkeit) in unserem lande eintreten kann, z. B. in der Vorberei­
tungszeit auf Weihnachten und Ostern. Es ist Sache der Pfarrer bzw. der Rectores ecclesiae zu beurteilen, 
ob eine Notwendigkeit vorliegt. Ihrer Verantwortung bewußt, sollen die Priester mit Klugheit und im Ein­
verständnis mit dem Ordinarius vorgehen." 

14 Viele Gläubige zeigten sich wohl bußwillig, indem sie das Sakrament unter der Form C begehrten, nicht 
aber zur Form A (Einzelbeichte) zu bewegen waren (sind). 

15 Bußweisungen (Anm. 9) Nr. 2.8.1.4. und 2.8.1.5. 
16 J. Baumgartner, Erste Erfahrungen mit der neuen Bußordnung. Ein Situationsbericht über die Schweiz, 

in: SI<Z 143 (1975) 709-713, 725-729; ders., Die Einführung der neuen Bußordnung in der Schweiz, 
in: ThPQ 125 (1977) 233-249; ders., Erfahrungen mit der neuen Bußordnung in der Schweiz, in: Diako­
nia 8 (1977) 120-125. 

17 Partikulamormen zum neuen Kirchenrecht VI, in: SI<Z 157 (1989) 546. 
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fühlte sich schon Paul Ende sel- SUN| 1mM Recht des Menschen einer
11e5s5 Pontifikates veranlaßt, das Bußßsakra- mehr persönlichen Begegnung“” mıt dem
ment (in der Form der Einzelbeichte) gekreuzigten Christus SOWIe 1imM „Recht
Schutz Zu nehmen, ZUI Beispiel ın der Christi selbst hinsichtlich eines jeden
neralaudienz VO Maärz 1977 Menschen, der VOomn ihm erlöst worden
Wenn die Kirche In einzelnen besonderen ist  .  u ZU Anläßlich seiner Japanreise er:ıe
Fällen die Kollektivabsolutiong  a  €, sich ohannes Paul Il VOT den Bischöftfen
handle sich Nn Ausnahmen, die nicht des Landes (23 Februar auf die eben
VvVon der persönlichen Beichte entheben. angeführten Aussagen VOoI „Redemptor

hominis”, um ihnen die hohe Wertschät-EinJahrspäterschärtftederapsamerika-
nischen Bischöfen ein, die Pastoralnor- ZUN,; der Einzelbeichte als einer persönli-
mmen „Sacramentum Paenitentiae“” VOIl chen Begegnung mıt dem Erlöser VOTLT
1972 genaueste: befolgen, Normen, ugen zu führen, während die gemein-
welche für den Dienst der Versöhnung Lossprechung LUr wirklichen
der Gesamtkirche ihre Gültigkeit besä- Ausnahmetällen angewandt wI1lssen oll-
Ben. „Im Leben der Kirche darf die (Gene- te.  21 Dieselbe Ansicht vertrat bei se1-
ralabsolution nicht als normale Pastoral- ©I Afrikaaufenthalt VOTLT den Bischöten
option ZU1 kinsatz gelangen der als eın Nigerlas ıIn agos (15 Februar

sich wiederum auf se1ın RundschreibenMittelVerwendungfinden, irgendwel-
chen schwierigen Seelsorgssituationen zu bezog.“ Recht ausführlich äußerte sich
begegnen Sie ist MNur außergewöhnli- der 'aps ZUur Krise des Bußsakramentes
chen Fällen schwerer Notlage gestattet“l eım Ad-limina-Besuch französischer

die Neubelebung der Einzelbeichte Bischöfe (1 April 1982),* wobei 67 1m
vVon Anfang se1ines Pontifikates Johan- Zusammenhang der Bußfeiern mıiıt ach-
Nnes Paul I1 eın Herzensanliegen bedeute- druckdie „Normaepastorales“ VOomn 19772 ıIn
te, erhellt Aaus seiner Antrittsenzyklika Erinnerung rie:  f Der Generalabsolution
„Redemptor hominis” (4 März dürfe sich 1Ur in außergewöhnlichen
Darı betonte der Papst, die mkehr Umständen (physischer der moralischer
eın Akt Von besonderer Tiete sel, bei dem Unmöglichkeit) bedienen. „Deshalb annn
eın Mensch weder durch andere Men- in nicht auf s1e zurückgreifen, n die
schen rsetz;! och durch 1€e Geme  1N- gewöhnliche Pastoral des Bußsakramen-
schaft ‚vertreten” werden Öönne, obwohl tes zZ.u erneuern “ In der Argumentation
diese sich VOoNn großem Nutzen für die DPeT- ohannes Pauls 94 schiebt sich die indivi-
sönliche Bekehrung erwelse. Wenn die duelle Dimension des Bekenntnisses und
ICdie Taxis der individuellen Beich- der Lossprechung sehr ın den Vorder-
te verteidige, wurzle diese ihre Auffas- grund, daß der gemeinschaftliche Aspekt

fe beim Ad-limina-Besuch 1977, eb!
DocumentationCatholique59 357—358; vgl die AnsprachePauls an dieholländischenBischö-

aul VI., sacramen!| de penitence dans la doctrine de l’Eglise (20. Doc. ath. OU  60 (1978)
405—406 Vgl die Ermahnung der Glaubenskongregation die Bischöfe der USA Sachen Generalab-
solution (8 Doc. 'ath. 59 297 —298
Redemptor hominis Nr. Doc. ath (1980) 495 : Nachricht über den Papst als Beichtvater
Karfreitag 19  ® der Petersbasilika; vgl Johannes aul IT., Dives misericordia (30 Nr.
Doc. ath (1981) 318—320 rencon!| IıVEeC les eveques (Nr.

04  64 (1982) 247— 250 (Nr.S R3 Discours eveques de la region „est‘
Nr.
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. fühlte sich schon Paul VI. gegen Ende sei­
nes Pontifikates veranlaßt, das Bußsakra­
ment (in der Form der Einzelbeichte) in 
Schutz zu nehmen, zum Beispiel in der 
Generalaudienz vom 23. März 1977. 
Wenn die Kirche in einzelnen besonderen 
Fällen die Kollektivabsolution gestatte, so 
handle es sich um Ausnahmen, die nicht 
von der persönlichen Beichte entheben.18 

Ein Jahr später schärfte der Papstamerika­
nischen Bischöfen ein, die Pastoralnor­
men „Sacramentum Paenitentiaeu von 
1972 genauestens zu befolgen, Normen, 
welche für den Dienst der Versöhnung in 
der Gesamtkirche ihre Gültigkeit besä­
ßen. ,,Im Leben der Kirche darf die Gene­
ralabsolution nicht als normale Pastoral­
option zum Einsatz gelangen oder als ein 
Mittel Verwendung finden, um irgendwel­
chen schwierigen Seelsorgssituationen zu 
begegnen. Sie ist nur in außergewöhnli­
chen Fällen schwerer Notlage gestattet."19 

Daß die Neubelebung der Einzelbeichte 
von Anfang seines Pontifikates an J ohan­
nes Paul II. ein Herzensanliegen bedeute­
te, erhellt aus seiner Antrittsenzyklika 
,,Redemptor hominis" (4. März 1979). 
Darin betonte der Papst, daß die Umkehr 
ein Akt von besonderer Tiefe sei, bei dem 
ein Mensch weder durch andere Men­
schen ersetzt noch durch die Gemein­
schaft „vertretenu werden könne, obwohl 
diese sich von großem Nutzen für die per­
sönliche Bekehrung erweise. Wenn die 
Kirche die Praxis der individuellen Beich­
te verteidige, so wurzle diese ihre Auffas-
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sung im Recht des Menschen „zu einer 
mehr persönlichen Begegnung" mit dem 
gekreuzigten Christus sowie im „Recht 
Christi selbst hinsichtlich eines jeden 
Menschen, der von ihm erlöst worden 
ist".20 Anläßlich seiner Japanreise berief 
sich Johannes Paul II. vor den Bischöfen 
des Landes (23. Februar 1981) auf die eben 
angeführten Aussagen von „Redemptor 
hominis", um ihnen die hohe Wertschät­
zung der Einzelbeichte als einer persönli­
chen Begegnung mit dem Erlöser vor 
Augen zu führen, während er die gemein­
same Lossprechung nur in wirklichen 
Ausnahmefällen angewandt wissen woll­
te. 21 Dieselbe Ansicht vertrat er bei sei­
nem Afrikaaufenthalt vor den Bischöfen 
Nigerias in Lagos (15. Februar 1982), wo 
er sich wiederum auf sein Rundschreiben 
bezog. 22 Recht ausführlich äußerte sich 
der Papst zur Krise des Bußsakramentes 
beim Ad-limina-Besuch französischer 
Bischöfe (1. April 1982),23 wobei er im 
Zusammenhang der Bußfeiern mit Nach­
druck die „Normae pastorales" von 1972 in 
Erinnerung rief. Der Generalabsolution 
dürfe man sich nur in außergewöhnlichen 
Umständen (physischer oder moralischer 
Unmöglichkeit) bedienen. ,,Deshalb kann 
man nicht auf sie zurückgreifen, um die 
gewöhnliche Pastoral des Bußsakramen­
tes zu emeuem."24 In der Argumentation 
Johannes Pauls II. schiebt sich die indivi­
duelle Dimension des Bekenntnisses und 
der Lossprechung so sehr in den Vorder­
grund, daß der gemeinschaftliche Aspekt 

18 Documentation Catholique 59 (1977) 357-358; vgl. die Ansprache Pauls VI. an die holländischen Bischö­
fe beim Ad-limina-Besuch am 17. 11. 1977, in: ebd. 1006. 

19 Paul VI., I..e sacrament de penitence dans la doctrine de l'Eglise (20.4.1978), in: Doc. Cath. 60 (1978) 
405-406. Vgl. die Ermahnung der Glaubenskongregation an die Bischöfe der USA in Sachen Generalab­
solution (8. 2. 1977), in: Doc. Cath. 59 (1977) 297-298. 

20 Redemptor hominis Nr. 20. Vgl. Doc. Cath. 62 (1980) 495: Nachricht über den Papst als Beichtvater am 
Karfreitag 1980 in der Petersbasilika; vgl. Johannes Paul II., Dives in misericordia (30.11.1980) Nr. 13. 

21 Doc. Cath. 63 (1981) 318-320: La rencontre avec !es eveques (Nr. 9). 
22 Ebd. 64 (1982) 247-250 (Nr. 4). 
23 Ebd. 438-441: Discours aux eveques de la region ,,est•. 
24 Ebd. Nr. 8. 
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des Umkehrgeschehens beinahe Vel- S10 ZU!T! Vergebung der Todsünden
schwindet.“ begründete 1e Kongregation für die
Mit der Veröffentlichung des revidierten Glaubenslehre den Pastoralnormen
Codex des anonischen Rechtes (25 Jän- 1972 mıit dem onzil Trient, welches

bahnte sich, Was die Erteilung „dasgöttliche Gebot“ derEinzelbeichte fei-
der sakramentalen Generalabsolution erlich bekräftigt habe Andererseits
betrifft, eine rückläufige Entwicklung } diese sich auf, weil s1e „für 1e Seelen
an. Zugegeben, die 33001 Codex Von großem Nutzen“ sel, wIıe die jahrhun-
verlangten AÄnderungen der den gottes- dertelange Erfahrung zeige.“”
dienstlichen Büchern beigegebenen Vor- uch die Canones 961—963, welche die
bemerkungen fielen, insgesamt gesehen, Generalabsolution 1Im einzelnen regeln,
aum 1Ns Gewicht .“ och macht diesbe- bringengegenüberderbis dahin geltenden
züglich gerade die Generalabsolution eine Disziplin einige abweichende Bestim-
Ausnahme: Das D Rechtsbuch andert einer Disziplin, die 1Im Ersten
mehrfach den Wortlaut der pastoralen Weltkrieg eingeführt und 1im Zweiten auf-
Richtlinien Von 1972 und unterzieht s1e gegriftfen wurde.““ Während die Normae
einer verengenden Relecture, den pastorales (Nr. IT) und der rdo Paeniten-
Ausnahmecharakter der sakramentalen tiae (Nr. 31) die Möglichkeit einer allge-
Bußform stark wIıe möglich zu unter- meinen sakramentalen Lossprechung
streichen“ ®8 Das sticht schon dadurch ın posıtıv formulieren, bedient sich der
die ugen, daß das Kapitel „Feier des Codex (can 961$1) einer negatıven Fas-
Sakramentes2 mıit der Aussage eginn: SUN_N| „‚Mehreren Pönitenten gleichzeitig
„Das persönliche und vollständige annn die Absolution allgemeiner
Bekenntnis und dieAbsolutionbilden den We:  1se€e nicht erteilt werden, außer112  Baumgartner / Generalabsolution  des Umkehrgeschehens beinahe ganz ver-  sio” zur Vergebung der Todsünden  schwindet.?  begründete die Kongregation für die  Mit der Veröffentlichung des revidierten  Glaubenslehre in den Pastoralnormen  Codex des kanonischen Rechtes (25. Jän-  1972 mit dem Konzil von Trient, welches  ner 1983) bahnte sich, was die Erteilung  „das göttliche Gebot“ der Einzelbeichte fei-  der sakramentalen Generalabsolution  erlich bekräftigt habe. Andererseits drän-  betrifft, eine rückläufige Entwicklung  ge diese sich auf, weil sie „für die Seelen  an.” Zugegeben, die vom neuen Codex  von großem Nutzen“ sei, wie die jahrhun-  verlangten Änderungen der den gottes-  dertelange Erfahrung zeige.“*  dienstlichen Büchern beigegebenen Vor-  Auch die Canones 961—963, welche die  bemerkungen fielen, insgesamt gesehen,  Generalabsolution im einzelnen regeln,  kaum ins Gewicht.? Doch macht diesbe-  bringen gegenüber der bis dahin geltenden  züglich gerade die Generalabsolution eine  Disziplin einige abweichende Bestim-  Ausnahme: Das neue Rechtsbuch ändert  mungen, einer Disziplin, die im Ersten  mehrfach den Wortlaut der pastoralen  Weltkrieg eingeführt und im Zweiten auf-  Richtlinien von 1972 und unterzieht sie  gegriffen wurde.” Während die Normae  einer verengenden Relecture, „um den  pastorales (Nr. II) und der Ordo Paeniten-  Ausnahmecharakter der sakramentalen  tiae (Nr. 31) die Möglichkeit einer allge-  Bußform C so stark wie möglich zu unter-  meinen sakramentalen Lossprechung  streichen“.?* Das sticht schon dadurch in  positiv formulieren, bedient sich der  die Augen, daß das Kapitel I „Feier des  Codex (can. 961$1) einer negativen Fas-  Sakramentes  429  mit der Aussage beginnt:  sung: „Mehreren Pönitenten gleichzeitig  „Das  persönliche  und vollständige  kann . . . die Absolution in allgemeiner  Bekenntnis und die Absolution bilden den  Weise nicht erteilt werden, außer ..  einzigen ordentlichen Weg, auf dem ein  (non potest...nisi...)  Somit er-  Gläubiger, der sich einer schweren Sünde  scheint diese Form der Versöhnung erneut  bewußt ist, mit Gott und der Kirche ver-  als strikte Ausnahme, als eine Weise, die  söhnt wird.“ Nur physische oder morali-  dem „unicus modus ordinarius“ reconci-  sche Unmöglichkeit entschuldige von  liationisnicht bei-, sondern untergeordnet  einem solchen Bekenntnis.” Die Beto-  ist. Es handelt sich um ein sakramentales  nung der „individualis et integra confes-  Bußgeschehen, dessen Besonderheit —  Vgl. die Homilie Johannes Pauls II. in der Kathedrale von Liverpool am 30. 5. 1982: Doc. Cath. 64 (1982)  593—594: unter „Bußsakrament“ versteht der Papst hier die Einzelbeichte; vgl. auch die Ansprachen bei  den Generalaudienzen am 21. und 28, März 1984: Doc. Cath. 66 (1984) 466—468; die Ansprache an die  kanadischen Bischöfe (am 20. September 1984) in Ottawa: ebd. 983—987 (hier 985): erneuter Hinweis  auf „Redemptor hominis“ Nr. 20.  SieheB. Franck, Versun nouveau droit canonique? Presentation, commentaire et critique du Code de droit  27  canonique de ]’Eglise catholique latine re&vise@ ä la lumi@re de Vatican II, Paris 1983, 136—137.  Es handelte sich um 76 zu modifizierende Praenotanda-Nummern. Siehe S.C. pro Sacramentis et Cultu  Divino, Variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad normam Codicis Iuris Canonici nuper  promulgati introducendae, in: Notitiae 206 (1983) 540—555.  P.-M. Gy, Les changements dans les Praenotanda des livres liturgiques ä la suite du Code de Droit Canoni-  que (commentaire), in: ebd. 556—561 (hier 560).  Can. 960—964.  88  Can. 960. Vgl. Normae pastorales I; OPaen n. 31.  31  Normae pastorales I; vgl. Code de droit canonique annote, hg. von L. de Echeverria, Paris 1989, 531.  32  Cf£. Instruktion der Pönitentiarie „Ut dubia“ (25. 3. 1944), in: AAS 36 (1944) 155—156; auf sie stützten sich  die Pastoralen Grundlinien „Sacramentum paenitentiae“ 1972 ab. Vgl. Code de droit canonique annote  (Anm. 31) 532; B. Dufour, Le sacrement de penitence et lesacrement de l'onction des malades. Commentai-  re des Canons 959—1007, Paris 1989, 38—39.einzıgen ordentlichen Weg, auf dem eın (non potest 151 Somit e-

Gläubiger, der sich einer schweren Sünde scheint diese Form der Versöhnung erneu
bewußt ıst, mıit Gott und der Kirche Vel- als strikte Ausnahme, als eine Weise, die
söhnt WIT Nur physische der morali- dem „UNICUS modus ordinarius“ reconci-
sche Unmöglichkeit entschuldige Von liationisnicht be  1-, sondern untergeordnet
einem olchen Bekenntnis.“ Die eto- ist. Es handelt sich eın sakramentales
Nung der „individualis et integra confes- Bußgeschehen, dessen Besonderheit

Vgl die Homilie Johannes Pauls IT der KathedraleSLiverpool 1982 Doc. ath (1982)
593—594: nter „Bußsakrament“ versteht der Papst hier die Einzelbeichte: vgl uch die Ansprachen bei
den Generalaudienzen Al und M  Aarz  H 19i  ® Doc. ath. (1984) 466—468; die Ansprache anl die
kanadischen Bischöfe (am September Ottawa: eb 983-— 0987 (hier 985) erneuter inweis
auf „Redemptor hominis“ Nr.
Siehe Franck, Versql LLOU VE  ü droit canonique? Presentation, commentaire critiquedu odede droit
canon1ique de l’Eglise catholique latine revise la lumiegre de r atıcan IL, DParis 1983, 136—137.
Es handelte S1C!  h moditizierende Praenotanda-Nummern. Siehe Pro Sacramentis et 'ultu
Divino, Variationes OVas editiones ibrorum liturgicorum ad 1LOITNA  Nn Codicis luris anonici up'
promulgati introducendae, 1n Notitiae 206 (1983) 540— 555
P- Gy, Les changements dans les Praenotanda des livres liturgiques la sute du odede Droit Canoni-
que (commentaire), eb 556—561 (hier 560)
Can 960—964
Can Vgl Normae pastorales II OPaen

21 Normae pastorales l; vgl ode de droit canonique annote, Von de Echeverria, Paris 1989, 531
32 C Instruktion der Pönitentiarie dubia“ (25 1n: 155—156; auf S1e stutzten sich

die Pastoralen Grundlinien „Sacramentum paenitentiae” 1972 ab. ode de droit canonique annote
(Anm. 31) 532; Dufour, sacremen! depenitenceet le sacrement de lonction desmalades. Commentai-

des Canons 959—1007, Paris 1989, 28 30
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des Umkehrgeschehens beinahe ganz ver­
schwindet. 25 

Mit der Veröffentlichung des revidierten 
Codex des kanonischen Rechtes (25. Jän­
ner 1983) bahnte sich, was die Erteilung 
der sakramentalen Generalabsolution 
betrifft, eine rückläufige Entwicklung 
an. 26 Zugegeben, die vom neuen Codex 
verlangten Änderungen der den gottes­
dienstlichen Büchern beigegebenen Vor­
bemerkungen fielen, insgesamt gesehen, 
kaum ins Gewicht.27 Doch macht diesbe­
züglich gerade die Generalabsolution eine 
Ausnahme: Das neue Rechtsbuch ändert 
mehrfach den Wortlaut der pastoralen 
Richtlinien von 1972 und unterzieht sie 
einer verengenden Relecture, "um den 
Ausnahmecharakter der sakramentalen 
Bußform C so stark wie möglich zu unter­
streichenu. 28 Das sticht schon dadurch in 
die Augen, daß das Kapitel I „Feier des 
Sakramentes"29 mit der Aussage beginnt: 
„Das persönliche und vollständige 
Bekenntnis und die Absolution bilden den 
einzigen ordentlichen Weg, auf dem ein 
Gläubiger, der sich einer schweren Sünde 
bewußt ist, mit Gott und der Kirche ver­
söhnt wird.u Nur physische oder morali­
sche Unmöglichkeit entschuldige von 
einem solchen Bekenntnis. 30 Die Beto­
nung der „individualis et integra confes-
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s10 zur Vergebung der Todsünden 
begründete die Kongregation für die 
Glaubenslehre in den Pastoralnormen 
1972 mit dem Konzil von Trient, welches 
"das göttliche Gebot" der Einzelbeichte fei­
erlich bekräftigt habe. Andererseits drän­
ge diese sich auf, weil sie "für die Seelen 
von großem Nutzenu sei, wie die jahrhun­
dertelange Erfahrung zeige.31 

Auch die Canones 961-963, welche die 
Generalabsolution im einzelnen regeln, 
bringen gegenüber der bis dahin geltenden 
Disziplin einige abweichende Bestim­
mungen, einer Disziplin, die im Ersten 
Weltkrieg eingeführt und im Zweiten auf­
gegriffen wurde. 32 Während die Normae 
pastorales (Nr. II) und der Ordo Paeniten­
tiae (Nr. 31) die Möglichkeit einer allge­
meinen sakramentalen Lossprechung 
positiv formulieren, bedient sich der 
Codex (can. 961§1) einer negativen Fas­
sung: ,,Mehreren Pönitenten gleichzeitig 
kann . . . die Absolution in allgemeiner 
Weise nicht erteilt werden, außer ... " 
(non potest . . . nisi . . . ) . Somit er­
scheint diese Form der Versöhnung erneut 
als strikte Ausnahme, als eine Weise, die 
dem "unicus modus ordinariusu reconci­
liationis nicht bei-, sondern untergeordnet 
ist. Es handelt sich um ein sakramentales 
Bußgeschehen, dessen Besonderheit -

25 Vgl. die Homilie Johannes Pauls II. in der Kathedrale von Liverpool am 30. 5. 1982: Doc. Cath. 64 (1982) 
593-594: unter .Bußsakrament" versteht der Papst hier die Einzelbeichte; vgl. auch die Ansprachen bei 
den Generalaudienzen am 21. und 28. März 1984: Doc. Cath. 66 (1984) 466-468; die Ansprache an die 
kanadischen Bischöfe (am 20. September 1984) in Ottawa: ebd. 983-987 (hier 985): erneuter Hinweis 
auf .Redemptor hominis" Nr. 20. 

26 Siehe B. Franck, Vers un nouveau droit canonique? Presentation, commentaire et critique du Code de clroit 
canonique de l'Eglise catholique latine revise a Ja lumiere de Vatican II, Paris 1983, 136-137. 

27 Es handelte sich um 76 zu modifizierende Praenotanda-Nummem. Siehe S.C. pro Sacramentis et Cultu 
Divino, Variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad normam Codicis Iuris Canonici nuper 
promulgati introducendae, in: Notitiae 206 (1983) 540-555. 

28 P.-M. Gy, Les changements dans les Praenotanda des livres liturgiques a Ja suite du Code de Droit Canoni-
que (commentaire), in: ebd. 556-561 (hier 560). 

29 Can. 960-964. 
3° Can. 960. Vgl. Normae pastorales I; OPaen n. 31. 
31 Normae pastorales I; vgl. Code de droit canonique annote, hg. von L. de Echeverria, Paris 1989, 531. 
32 Cf. Instruktion der Pönitentiarie "Ut dubia" (25.3.1944), in: AAS 36 (1944) 155-156; auf sie stützten sich 

die Pastoralen Grundlinien "Sacramentum paenitentiae" 1972 ab. Vgl. Code de droit canonique annote 
(Anm. 31) 532; B. Dufour, Le sacrement de penitence et Je sacrement de l'onction des malades. Commentai­
re des Canons 959-1007, Paris 1989, 38-39. 
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gemäß dem Codex in der Umstellung f  ur die Spendung einer Generalabsolution
der verschiedenen Akte besteht: Die erfüllt selen. In anderen als den VO

Absolution geht dem Einzelbekenntnis Bischof umschriebenen Notlagen mußte
VOTaUuUS, das weder dahinfalle och durch sich der Priester vorher, \  W  A  Jenn möglich,
eıne allgemeine Beichte ersetzt werden den Örtsordinarius wenden, um erlaub-
onne ach dem Rechtsbuch gehört das erwelse die Lossprechung zı erteilen,
persönliche, vollständige Sündenbe- andernfalls den Bischof ınnen kurzem

darüber In Kenntnis setizen. ach Call. 961kenntnis Substanz des Sakraments,
die keinen Abstrich duldet.° Neben der fällt es jetzt dem Diözesanbischof Z
Todesgefahr (can 961 $1,1 bezeichnet zunächst muıt den übrigen Mitgliedern der
der Codex die „schwere Notlage“ (2 als Bischofskonferenz Kriterien aufzustellen,
Grund für die Erteilung einer Generalab- dann für seine Diözese bestimmen, ob
solution. Allerdings brauche zZzu einer 1€e Voraussetzungen einer schweren Not-
„graVvIls necessitas” mehr als einen großen lage vorliegen und intolgedessen sich eine
Andrang Von Pönitenten (etwa bei einem sakramentale Generalabsolution recht-
Fest der einer Wallfahrt), wenn genu- fertige.” Von der Entscheidungsbefugnis
gend Beichtväter ZUlI Verfügung stehen der Priester ıIn außerordentlichen, nicht

vorhersehbaren Notfällen steht nichtskönnten.“ Die ußordnung und nicht
anders die Normae pastorales all! mehr 1m Rechtsbuch .“

Wir sehen, der Ausnahmecharakter derkannte: eiıne schwerwiegende Notwendig-
eit sel VOT lem iın den Missionsgebieten, sakramentalen Versöhnung In Form hat
„aber auch anderen ÖOrten und be: Per- sich derart ZUu verfestigen vermocht, daß
Son  penN, 1e sich 1n einer solchen INan sich fragt, WarIum das Rituale über-
Notlage befinden‘”, denkbar. Der Codex haupt einen eigenen Ritus der Generalab-
führt diese Beispiele nicht mehr eın solution enthält 1e französischen
zusätzlicher Hinweis darauf, die ischöfe, die ach dem Erscheinen der
Generalabsolution, als höchst selten 1n Normae pastorales 1977 zwel Situationen
rage kommend eingestuft, niedergehal- als schwerwiegende Notlagen eingestuft
ten werden soll hatten, ” sahen sich aufgrund des Codex

veranlaßt, einen Rückzieher Z machen,D  hese Tendenz bestätigt sich auch 1n dem,
Wads das Rechtsbuch dem Diözesan- IN  :  dem s1e die Bedingungen für die Kollek-
bischof ompetenz ın Sachen General- tivlossprechung verschärtten und mıit
absolution einräumt. Vormals hieß C5S, 05 einigen Wenn und ber ausstatteten.“®
bleibe dem ÖOrtsordinarius (Normae Zum gültigen Empfang der Generalabso-
pastorales Nr. V) beziehungsweise dem lution, statuıjert 962 A  y  \ 1, bedartf
Diözesanbischof (Ordo Paenitentiae Nr. übrigens SCNAUSO unabdingbar wIıe bei
32) ach Beratung mıt den anderen Mit- einerEinzelbeichte der rechten Disposi-
gliedern der Bischofskonferenz vorbehal- tion; außerdem mussen die Pönitenten,
ten Z beurteilen, ob die Voraussetzungen falls S1e sich schwerer Sünden bewußt

32 Dufour, a2.a.0. (Anm. 32) 30 —40
So schon die Normae pastorales Nr. IT1 und der Ordo Paenitentiae Nr.

Weigand, Das Bußsakrament, in: List! Mütller Schmitz (Hg), Handbuch des katholischen
Kirchenrechtes, Regensburg 1983, 695— 697

27), Notitiae 20 (1983) 550—551
Nr. des Ordo Paenitentiae ist ersetzt durch 4A171. 961 2, Nr. eb! £31lt dahin. Siehe Variationes (Anm.

Baumgartner, Die Einführung der Bußordnung (Anm 16) 238
Siehe Dufour, aa0Q). (Anm 32) 44 —45; ode de droit canonique anno!| (Anm 31) 532—534
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gemäß dem Codex - in der Umstellung 
der verschiedenen Akte besteht: Die 
Absolution geht dem Einzelbekenntnis 
voraus, das weder dahinfalle noch durch 
eine allgemeine Beichte ersetzt werden 
könne. Nach dem Rechtsbuch gehört das 
persönliche, vollständige Sündenbe­
kenntnis zur Substanz des Sakraments, 
die keinen Abstrich duldet. 33 Neben der 
Todesgefahr (can. 961 §1,1 °) bezeichnet 
der Codex die "schwere Notlage" (2 °) als 
Grund für die Erteilung einer Generalab­
solution. Allerdings brauche es zu einer 
„gravis necessitas" mehr als einen großen 
Andrang von Pönitenten (etwa bei einem 
Fest oder einer Wallfahrt}, wenn genü­
gend Beichtväter zur Verfügung stehen 
könnten.34 Die Bußordnung - und nicht 
anders die Normae pastorales - aner­
kannte: eine schwerwiegende Notwendig­
keit sei vor allem in den Missionsgebieten, 
,,aber auch an anderen Orten und bei Per­
sonengruppen, die sich in einer solchen 
Notlage befinden", denkbar. Der Codex 
führt diese Beispiele nicht mehr an - ein 
zusätzlicher Hinweis darauf, daß die 
Generalabsolution, als höchst selten in 
Frage kommend eingestuft, niedergehal­
ten werden soll. 
Diese Tendenz bestätigt sich auch in dem, 
was das neue Rechtsbuch dem Diözesan­
bischof an Kompetenz in Sachen General­
absolution einräumt. Vormals hieß es, es 
bleibe dem Ortsordinarius (Normae 
pastorales Nr. V) beziehungsweise dem 
Diözesanbischof (Ordo Paenitentiae Nr. 
32) nach Beratung mit (den) anderen Mit­
gliedern der Bischofskonferenz vorbehal­
ten zu beurteilen, ob die Voraussetzungen 

33 Dufour, a.a.O. (Anm. 32) 39-40. 
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für die Spendung einer Generalabsolution 
erfüllt seien. In anderen als den vom 
Bischof umschriebenen Notlagen mußte 
sich der Priester vorher, wenn möglich, an 
den Ortsordinarius wenden, um erlaub­
terweise die Lossprechung zu erteilen, 
andernfalls den Bischof binnen kurzem 
darüber in Kenntnis setzen. Nach can. 961 
§ 2 fällt es jetzt dem Diözesanbischof zu, 
zunächst mit den übrigen Mitgliedern der 
Bischofskonferenz Kriterien aufzustellen, 
dann für seine Diözese zu bestimmen, ob 
die Voraussetzungen einer schweren Not­
lage vorliegen und infolgedessen sich eine 
sakramentale Generalabsolution recht­
fertige. 35 Von der Entscheidungsbefugnis 
der Priester in außerordentlichen, nicht 
vorhersehbaren Notfällen steht nichts 
mehr im Rechtsbuch. 36 

Wir sehen, der Ausnahmecharakter der 
sakramentalen Versöhnung in Form Chat 
sich derart zu verfestigen vermocht, daß 
man sich fragt, warum das Rituale über­
haupt einen eigenen Ritus der Generalab­
solution enthält . . . Die französischen 
Bischöfe, die nach dem Erscheinen der 
Normae pastorales 1972 zwei Situationen 
als schwerwiegende Notlagen eingestuft 
hatten, 37 sahen sich aufgrund des Codex 
veranlaßt, einen Rückzieher zu machen, 
indem sie die Bedingungen für die Kollek­
tivlossprechung verschärften und mit 
einigen Wenn und Aber ausstatteten. 38 

Zum gültigen Empfang der Generalabso­
lution, so statuiert can. 962 § 1, bedarf es 
- übrigens genauso unabdingbar wie bei 
einer Einzelbeichte - der rechten Disposi­
tion; außerdem müssen die Pönitenten, 
falls sie sich schwerer Sünden bewußt 

34 So schon die Normae pastorales Nr. III und der Ordo Paenitentiae Nr. 31. 
35 R. Weigand, Das Bußsakrament, in: L. Listl - H. Müller- H. Schmitz (Hg.), Handbuch des katholischen 

Kirchenrechtes, Regensburg 1983, 695-697. 
36 Nr. 32 des Ordo Paenitentiae ist ersetzt durch can. 961 § 2, Nr. 40 ebd. fällt dahin. Siehe Variationes (Anm. 

27), in: Notitiae 206 (1983) 550-551. 
37 /. Baumgartner, Die Einführung der neuen Bußordnung (Anm. 16) 238. 
38 Siehe B. Dufour, a.a.O. (Anm. 32) 44-45; Code de droit canonique annote (Anm. 31) 532-534. 
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SIN  d, den Willen abDen, diese „zu gebote- „versohnung und Buße Sendungsauf-
Zeit“” einzeln beichten, das heißt trag derKirche‘ befaßte, würde, SC  O Walr ZUu

„be nächstmöglicher Gelegenheit“, VOT erwarten, daran aum etwas äandern.*
Empfang einer weiteren Generalabsolu- Von den Wortmeldungen der Synodalen
tiıon (can 963), spätestens innerhalb eines TaxXx1ls der Generalabsolution wählen
Jahres (can 989) Diese gegenüber den WILr 1er einige Stimmen aus. Vor lem
Normae pastorales (Nr. VII) und dem die afrikanischen Bischöfe, die
Rituale (Praenotanda Nr. 34) verschärfte eine schöpterische Fortentwicklung des
Vorschrift, wonach bereits erlassene Bulßliwesens befürworteten, dies aufgrund
schwere) Sündenoch bekennen sind, der Tatsache, die Frohbotschaft des
versuchte Visser, Konsultor der ongre- Friedens der afrikanischen Seele und
gation fürdie Glaubenslehre, einsichtig den einheimischen Bräuchen auf £frucht-
zl machen: aren Boden fällt (pierres d’attente). Soll
„Es geht nicht darum, Von schon nachgelassenen das Umkehrgeschehen 1mM afrikanischen
Sünden noch Inma)|  1 loszusprechen, als ob sie Kontext wirklich eingewurzelt se1ın, muß
nicht endgültig gewesen WarTei  S Vielmehr handelt auf die Wiederherstellung der Harmo-
sich das Bußurteil der Kirche, die die mkehr,
ihre praktische Durchführung, besonders die Besei- nıe mıit dem gesamten Kosmos abzielen,

die Gemeinschaft berücksichtigen, Ja 1imt1gung derGelegenheiten Sünde, Folgen, das
Höchstmaß einbeziehen, den Freuden-Argernis, die künftige Einstellung beaufsichtigen

muß, alles Dinge, die (bei der Generalabsolutionbis- und Festcharakter der Versöhnung ZUT
her) nicht beachtet worden SIN  dl sel denn, besten- Darstellung bringen. Im Namen der ZAalrı-
fails, sehr allgemeine Ermahnungen.““* schen Bischofskonterenz plädierte Msgr.Es fragt sich aber, ob eine derartige Kon- Kaseba für eiıne Mehrzahl VonNn sspre-trolle VO: heutigen Menschen och VeTl- chungsformen. Um der gemeinschaftli-standen und aNsCNOMME: WITF!  d, auch chen Dimension besser entsprechen,die Priester ihre Gläubigen aus- wünschte überdies eiıne Überprüfungdrücklich darauf hinweisen, daß für Tod- der geltenden Disziplin, welche die Gene-
süunden die Verpflichtung persönli- ralabsolution mıiıt der Einzelbeichte Vel-
chen Bekenntnis nicht umgehen sel. koppelt, aber auch des herrschen-

den Priestermangels. Bei aller och-Die vergebliche Verteidigung der Gene- schätzung der Einzelbeichte gelte C5, „imralabsolution der Bischofssynode 1983 Rahmen der gemeindlichen Feier selbst
der revidierte Codex die Bußfeier mit Wege und Mittel Zu finden, a} eiıne ernst-

allgemeinem Bekenntnis und neralab- haftemkehr und Wiedergutmachung rAN

solution zurückbinden will, hat u erreichen, nötigenfalls ohne Einzelbe-
Blickauf1€e einschlägigen Bestimmungen kenntnis“ * Ausgehend VONl der geringen
hinreichend belegt.“ Die einige Monate Zahl VOI Priestern, ZO$ der bere der
ach seiner Veröffentli  un abgehaltene Lyoner Missionare Gay die Früchte
Bischofssynode (29 September bis Zweifel, welche die Beichtpraxis gemäß
Oktober die sich mıiıt dem Thema Arbeitspapier abwerte. Es handle sich -  5

Visser, recenti] OIrme Circa l’assoluzione comunitarıa, Seminarium 25 (1973) 572—596.
Labsolutiongenerale selon le NOUVeEea odede droit canonique. Extrait du du Circulus MINOFr

de Jangue latine (an der Bischofssynode 1983 in Rom), Potin (Hg.  S Synode des ev&ques, Rome 1983

41
penitence et la reconciliation dans la 1sSs1on de l’Eglise, Paris 1984, 217—2221

Siehe Tomko, preparation du Synode des eveques, Doc. ath (1983) —28
)otin, a.a.0Q). (Anm. 40) 40 —42 (hier
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sind, den Willen haben, diese ,,zu gebote­
ner Zeit" einzeln zu beichten, das heißt 
"bei nächstmöglicher Gelegenheit", vor 
Empfang einer weiteren Generalabsolu­
tion (can. 963), spätestens innerhalb eines 
Jahres (can. 989). Diese gegenüber den 
Normae pastorales (Nr. VII) und dem 
Rituale (Praenotanda Nr. 34) verschärfte 
Vorschrift, wonach bereits erlassene 
(schwere) Sünden noch zu bekennen sind, 
versuchte J. Visser, Konsultor der Kongre­
gation für die Glaubenslehre, so einsichtig 
zumachen: 
.Es geht nicht darum, von schon nachgelassenen 
Sünden noch einmal loszusprechen, als ob sie es 
nicht endgültig gewesen wären. Vielmehr handelt es 
sich um das Bußurteil der Kirche, die die Umkehr, 
ihre praktische Durchführung, besonders die Besei­
tigung der Gelegenheiten zur Sünde, ihre Folgen, das 
Ärgernis, die künftige Einstellung beaufsichtigen 
muß, alles Dinge, die (bei der Generalabsolution bis­
her) nicht beachtet worden sind, es sei denn, besten­
falls, durch sehr allgemeine Ermahnungen:39 

Es fragt sich aber, ob eine derartige Kon­
trolle vom heutigen Menschen noch ver­
standen und angenommen wird, auch 
wenn die Priester ihre Gläubigen aus­
drücklich darauf hinweisen, daß für Tod­
sünden die Verpflichtung zum persönli­
chen Bekenntnis nicht zu umgehen sei. 

3. Die vergebliche Verteidigung der Gene­
ralabsolution an der Bischofssynode 1983 

Daß der revidierte Codex die Bußfeier mit 
allgemeinem Bekenntnis und Generalab­
solution zurückbinden will, hat unser 
Blick auf die einschlägigen Bestimmungen 
hinreichend belegt.40 Die einige Monate 
nach seiner Veröffentlichung abgehaltene 
Bischofssynode (29. September bis 29. 
Oktober 1983), die sich mit dem Thema 
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,Nersöhnung und Buße im Sendungsauf­
trag der Kirche" befaßte, würde, so war zu 
erwarten, daran kaum etwas ändern. 41 

Von den Wortmeldungen der Synodalen 
zur Praxis der Generalabsolution wählen 
wir hier einige Stimmen aus. Vor allem 
waren es die afrikanischen Bischöfe, die 
eine schöpferische Fortentwicklung des 
Bußwesens befürworteten, dies aufgrund 
der Tatsache, daß die Frohbotschaft des 
Friedens in der afrikanischen Seele und 
den einheimischen Bräuchen auf frucht­
baren Boden fällt (pierres d'attente). Soll 
das Umkehrgeschehen im afrikanischen 
Kontext wirklich eingewurzelt sein, muß 
es auf die Wiederherstellung der Harmo­
nie mit dem gesamten Kosmos abzielen, 
die Gemeinschaft berücksichtigen, ja im 
Höchstmaß einbeziehen, den Freuden­
und Festcharakter der Versöhnung zur 
Darstellung bringen. Im Namen der zairi­
schen Bischofskonferenz plädierte Msgr. 
A. Kaseba für eine Mehrzahl von Losspre­
chungsformen. Um der gemeinschaftli­
chen Dimension besser zu entsprechen, 
wünschte er überdies eine Überprüfung 
der geltenden Disziplin, welche die Gene­
ralabsolution mit der Einzelbeichte ver­
koppelt, aber auch wegen des herrschen­
den Priestermangels. Bei aller Hoch­
schätzung der Einzelbeichte gelte es, "im 
Rahmen der gemeindlichen Feier selbst 
Wege und Mittel zu finden, um eine ernst­
hafte Umkehr und Wiedergutmachung zu 
erreichen, nötigenfalls ohne Einzelbe­
kenntnis". 42 Ausgehend von der geringen 
Zahl von Priestern, zog der Obere der 
Lyoner Missionare R. M. Gay die Früchte 
in Zweifel, welche die Beichtpraxis gemäß 
Arbeitspapier abwerfe. Es handle sich um 

39 J. Visser, Le recenti norme circa l'assoluzione comunitaria, in: Seminarium 25 (1973) 572-596. 
40 Vgl. I.:absolutiongeneraleselon Je nouveau Code de droit canonique. Extrait durapport du Circulusminor 

de languelatine (an der Bischofssynode 1983 in Rom), in: J. Potin (Hg.), Synode des ~eques, Rome 1983. 
La penitence et la reconciliation dans Ja mission de l'Eglise, Paris 1984, 217-221. 

41 Siehe J. Tomko, La preparation du Synode des ~@ques, in: Doc. Cath. 65 (1983) 285-287. 
42 J. Potin, a.a.O. (Anm. 40) 40-42 (hier 42). 



Baumgartner Generalabsolution 115

eine Dauernotlage, daß die anläßlich die gemeinschaftliche Seite der Versöh-
einer Generalabsolution urgierte Pflicht, Nun hervor, eine Dimension, „die Z Dr1-
die schweren Sünden nachträglich och vilegieren 1€e Liturgiekonstitution Arti-

beichten, eım Pönitenten den Ein- kel 27) inlädt“. Irotz der Vorzüge
druck hinterlasse, die Aussöhnung nicht dieser Bußform“ hätten sich die offiziel-
voll erlan; haben „In solchen Situa- len kirchlichen Verlautbarungen
tiıonen siehtnNur schwerlich ein, WI1Ie gegenüber NUur mıit Zurückhaltung geau-
derZelebrant jedesmal dieNotwendigkeit ßert Aus mehreren Gründen dränge sich
dieser ‚anderen Beichte‘ in rinnerung jedoch das Weiterstudium der Vorausset-
rufen soll Was muıt der einen and ZUNSECN für die Taxıls der Kollektivbeichte
gibt, nımmt er mıt der anderen zurück “ und -absolution auf Zunächst VOomn der
Deshalb irft der Synodale einige ragen Geschichteer, ennn d:  1ese zeige, 1m
auf Ist die Beichte mıit Einzellossprechung Verlauf derJahrhunderte drei Bußsysteme
wirklich der einzige ÖOrt der vollen Ver- gegeben hat.“ Bezüglich des Vollzugs des
wirklichung des Sakramentes der Versöh- Heilszeichens liege es also n der Kirche,

„die Formen dieses Sakraments rANnung Muß man die Form der Generalab-
solution als einen weniger vollkommenen umschreiben und, Je ach Epoche, den
Vollzug des sakramentalen ichens jeweiligen Bedürtfnissen des Volkes Gottes
betrachten, als einen Vollzug, dem eın anzupassen‘. hne irgend was VO

wesentliches Element Jedenfalls sakramentalen Dienst der Versöhnung
hält ere Gay dafür Die liturgisch- preiszugeben, wareS derICmöglich,
gemeinschaftliche Fe:  Jer der Versöhnung eıne nNeUue Form der Bulßbegehung 1iZzUuer-

entspricht einem echten Bedürfnis der kennen. Die Frage weiterzuverfolgen, lege
christlichen Gemeinden ıIn der heutigen sich ferner Von den Ostkirchen her nahe,
'elt.® deren sakramentales Handeln die katho-
Neben den afrıkanischen Vertretern setz- lischeKirche billigt. Hinsichtlich des
ten sich die kanadischen Bischöfe kraft- sakramentes habe sich bei ihnen sowohl
voll für eine Aufwertung der neralab- der individuelle als auch der gemeın-
solution eiın. Unter den Feierformen des schaftliche Vollzug eingebürgert.“ Was
Sakraments, erklärte Blanchet, (drittens) die Schwierigkeiten betrifft, 1e
Bischoft VON Gaspe,“ hebe insbesondere sich aus den Erklärungen des Konzils Von
der ‚Ordo ad reconciliandos paenıtentes Trient ergeben die Notwendigkeit des
CUm confessione et absolutione generali” Einzelbekenntnisses aller schweren Sün-

Ebd. 66 —69
103-—107.

Sie £ördert das gemeinsame Stehenzl Sünde: s1e verhilft ZUu Wahrnehmung der sozialen und politischen
Dimensionen der Sünde; sie sammelt die Gemeinde, die Von Gott in ihrer Taufberufung erneuert wird;
S1e ermöglicht, die Gläubigen miteinander bekennen, eın Volk VO!]  - begnadeten Sündern se1in; sie
bietet die Chance, gelockerte der abgebrochene Beziehungen eu  D zZ.u beleben und mit anderen das

46
Geheimnis der Versöhnung ZU leben, kurz und gut, ZL erfahren, Wäas Kirche ist
Kanonische Buße, Taritbuße, Ohrenbeichte Vogel, pecheur la penitence dans l’Eglise ancıen-
ne, Paris 1966; ders., pecheur la penitence Oyen age, Parıis 1969

47 Potin, a.aÖQ. 40) „Während bei den Byzantinern die Bußdisziplin sich der individuellen
Form abspielt, verbundenmıit dem Einzelbekenntnisder Sünden, habendieKirchenensund Syriens
die individuelle Form erst seit dem zwölften Jahrhundert gekannt; die nestorianische Kirche ihrerseits
praktiziert NUur die gemeinschaftlicheForm. Beigefügt sel, inmanchendieserKirchen derEinzelbeichte
nicht immerdieselbe Bedeutungwıedengemeinschaftlichen Feiern zukam, besonders ım Mittelal-
ter. Außerdem erlangten das vollständige Sündenbekenntnis und die rechtliche Verpflichtung, die schwe-
ren Sünden beichten, nıe Jenes Gewicht wıe 1m Westen “
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eine Dauernotlage, so daß die anläßlich 
einer Generalabsolution urgierte Pflicht, 
die schweren Sünden nachträglich noch 
zu beichten, beim Pönitenten den Ein­
druck hinterlasse, die Aussöhnung nicht 
voll erlangt zu haben. "In solchen Situa­
tionen sieht man nur schwerlich ein, wie 
der Zelebrant jedesmal die Notwendigkeit 
dieser ,anderen Beichte' in Erinnerung 
rufen soll - was er mit der einen Hand 
gibt, nimmt er mit der anderen zurück:' 
Deshalb wirft der Synodale einige Fragen 
auf: Ist die Beichte mit Einzellossprechung 
wirklich der einzige Ort der vollen Ver­
wirklichung des Sakramentes der Versöh­
nung? Muß man die Form der Generalab­
solution als einen weniger vollkommenen 
Vollzug des sakramentalen Zeichens 
betrachten, als einen Vollzug, dem ein 
wesentliches Element fehlt? Jedenfalls 
hält Pere Gay dafür: Die liturgisch­
gemeinschaftliche Feier der Versöhnung 
entspricht einem echten Bedürfnis der 
christlichen Gemeinden in der heutigen 
Welt.43 

Neben den afrikanischen Vertretern setz­
ten sich die kanadischen Bischöfe kraft­
voll für eine Aufwertung der Generalab­
solution ein. Unter den Feierformen des 
Sakraments, so erklärte B. Blanchet, 
Bischof von Gaspe, 44 hebe insbesondere 
der ,,Ordo ad reconciliandos paenitentes 
cum confessione et absolutione generali" 

43 Ebd. 66-69. 
44 Ebd. 103-107. 
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die gemeinschaftliche Seite der Versöh­
nung hervor, eine Dimension, ,,die zu pri­
vilegieren die Liturgiekonstitution (Arti­
kel 27) uns einlädt". Trotz der Vorzüge 
dieser Bußform45 hätten sich die offiziel­
len kirchlichen Verlautbarungen ihr 
gegenüber nur mit Zurückhaltung geäu­
ßert. Aus mehreren Gründen dränge sich 
jedoch das Weiterstudium der Vorausset­
zungen für die Praxis der Kollektivbeichte 
und -absolution auf. Zunächst von der 
Geschichte her, denn diese zeige, daß es im 
Verlauf der Jahrhunderte drei Bußsysteme 
gegeben hat. 46 Bezüglich des Vollzugs des 
Heilszeichens liege es also an der Kirche, 
„die Formen dieses Sakraments zu 
umschreiben und, je nach Epoche, den 
jeweiligen Bedürfnissen des Volkes Gottes 
anzupassenu. Ohne irgend etwas vom 
sakramentalen Dienst der Versöhnung 
preiszugeben, wäre es der Kirche möglich, 
eine neue Form der Bußbegehung anzuer­
kennen. Die Frage weiterzuverfolgen, lege 
sich ferner von den Ostkirchen her nahe, 
deren sakramentales Handeln die katho­
lische Kirche billigt. Hinsichtlich des Buß­
sakramentes habe sich bei ihnen sowohl 
der individuelle als auch der gemein­
schaftliche Vollzug eingebürgert.47 Was 
(drittens) die Schwierigkeiten betrifft, die 
sich aus den Erklärungen des Konzils von 
Trient ergeben - die Notwendigkeit des 
Einzelbekenntnisses aller schweren Sün-

45 Sie fördert das gemeinsame Stehen zur Sünde; sie verhilft zur Wahrnehmung der sozialen und politischen 
Dimensionen der Sünde; sie sammelt die Gemeinde, die von Gott in ihrer Taufberufung erneuert wird; 
sie ermöglicht, daß die Gläubigenmiteinander bekennen, ein Volle von begnadeten Sündern zu sein; sie 
bietet die Chance, gelockerte oder abgebrochene Beziehungen neu zu beleben und mit anderen das 
Geheimnis der Versöhnung zu leben, kurz und gut, zu erfahren, was Kirche ist. 

46 Kanonische Buße, Tarifbuße, Ohrenbeichte. Vgl. C. Vogel, Le pecheur et la penitence dans l'Eglise ancien­
ne, Paris 1966; ders., Le pecheur et la penitence au moyen age, Paris 1969. 

47 /. Potin, a.a.0. (Anm. 40) 106: .Während bei den Byzantinern die Bußdisziplin sich in der individuellen 
Form abspielt, verbunden mit dem Einzelbekenntnis der Sünden, haben die Kirchen Ägyptens und Syriens 
die individuelle Form erst seit dem zwölften Jahrhundert gekannt; die nestorianische Kirche ihrerseits 
praktiziert nur die gemeinschaftliche Form. Beigefügt sei, daß in manchen dieser Kirchen der Einzel beichte 
nicht immer dieselbe Bedeutung wie den gemeinschaftlichen (Buß-) Feiern zukam, besonders im Mittelal­
ter. Außerdem erlangten das vollständige Sündenbekenntnis und die rechtliche Verpflichtung, die schwe­
ren Sünden zu beichten, nie jenes Gewicht wie im Westen:" 
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den entspringe „göttlichem Recht“ sind tent Die Form bewährte sich aufgrund
ach Msgr. Blanchet die tridentinischen folgender Vorzüge:
Canones 1mM Kontext derReformation15- „l Sie drückt klar die menschenfreundliche Initia-
zulegen, welche die private Form des tive Gottes aus und das Entgegenkommen der Kirche
Sakramentes bekämpfte. „Unmöglich, beim Dienst der Versöhnung. Sie ermuntert jene
das Konzil vVon Irient als Autorität anzu- Menschen ınem  -} Neubeginn, die Von der

rufen, die Verwirklichung einer mentalen Praxis Abstand genNnoMmMenN haben Sie
vielen Gläubigen, den Sinn des Sakraments WIe-ftorm mıiıt allgemeinem Bekenntnis und all- derzuentdecken: anderen eröffnet sie erneu!| den

gemeiner Lossprechung rAÄN verhindern“ Zugang Einzelbeichte. Sie schafft eınKlima des
Friedens und des Vertrauens die grenzenloseUnd schließlich, SC Msgr. Blanchet, ent-

hält die Bußform alle für das Sakrament Barmherzigkeit des Herrn; dadurch wirkt S1e gewIs-
sen unliebsamendergalquälenden Erfahrungenertorderlichen Elemente,“ weshalb Beichtstuhl wohltuend entgegen. Sie treibt die

nicht angeht, sS1e 1e persönliche Christen, die keine schweren Sünden begangen
beide FormenBeichte auszuspielen; haben, s]e sich durch das Evangelium

erganzen sich „D.  jese Bußgottesdienste beunruhigen lassen und das Erbarmen Gottes
erfahren“mıiıt Generalabsolution) ermöglichen es

zahlreichen Gläubigen, Fest der Ver- Die Bischöfe Kanadas wünschen
söhnung die Freigebigkeit Gottes Z.Uu ent- schließend, a) die Bußteier mıiıt allgemei-
decken, seine bedingungslose Liebe ZUu 8 Lossprechung be besonderen Gele-
verkünden und feiern“ Die Stellung- genheiten und den liturgisch geprägten
nahme des Bischofs Vomn Gaspe mündet Zeiten Advent, Fastenzeit) anwenden Z
aus In die Empfehlung, im Hinblick auf dürfen; an die Beichtpflicht für
eine Ausweitung der Praxis der General- schwere Sünden ach empfangener Gene-

ralabsolution och einmal studiere undabsolution der rage weiterhin auf den
rund zu gehen der Sicht der Seelsorge neu ormulie-
Als precher der anadischen Bischofs- re, wobei die Komplementarität der bei-
konferenz unterzog Msgr. Gervais, den Formen aufzuzeigen sel.
Bischof VonNn London/Kanada, die Trel 1mM ach Ansicht der Bischofskonferenz
Rituale angebotenen sakramentalen Indonesiens müßte 1€e Kirche, deren
formen einer Prüfung und Bewertung.“ Kompetenz ijege, ach geeigneten Wei-
Die herkömmliche Form, welche immer sen der Sakramentenspendung ZU suchen,
wenıger dem religiösen Empfinden der die gemeinschaftliche Form des Bekennt-
Jüngeren Christen, ja selbst der äalteren n1ısses und der Buße vermehrt In Anschlag
Generation entspreche, onne allein bringen, zumal ın einer Gemeindebeichte
aummehr die Bedürtfnisse der Gläubigen die sozial-kirchliche Dimension des

Sakramentes der Versöhnung deutlicherbei ihrem Umkehrbemühen befriedigen.
Die Form Bußfeier mıiıt eingebauter Ein- hervortrete.“ asselbDe Anliegen vertfocht
zelbeichte), wIıe segensreich s1e sich be der Bischof der Inseln des Indischen Oze-
kleineren Gruppen auchauswirkenmöge, ans, Msgr. Aubry. ıne Generalabsolu-
verhindere in den me1ısten Fälleneine echte tion schalte die persönliche Dimension
Begegnung zwischen Priester und (0)a16 keineswegs aus, da die Lossprechung

Das Bekenntnis, obwohl allgemein und kollektiv, die Absolution, die Genugtuung.
Potin, a.a.O. (Anm. 40) 107—111Al  49

ralabsolution machten und sich die wahre Umkehr herumdrückten.
DieGeft:  - derForm liege darin, diePönitentengleichsamiınen magischen ‚brauch S  9 der Gene-

51 Msgr. Sinagza, Bischof Von Sibolga, Potin, 2a0 (Anm 40) 130—133
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den entspringe "göttlichem Rechtn -, sind 
nach Msgr. Blanchet die tridentinischen 
Canones im Kontext der Reformation aus­
zulegen, welche die private Form des 
Sakramentes bekämpfte. "Unmöglich, 
das Konzil von Trient als Autorität anzu­
rufen, um die Verwirklichung einer Buß­
form mit allgemeinem Bekenntnis und all­
gemeiner Lossprechung zu verhindern.n 
Und schließlich, so Msgr. Blanchet, ent­
hält die Bußform C alle für das Sakrament 
erforderlichen Elemente, 48 weshalb es 
nicht angeht, sie gegen die persönliche 
Beichte auszuspielen; beide Formen 
ergänzen sich. ,,Diese Bußgottesdienste 
(mit Generalabsolution) ermöglichen es 
zahlreichen Gläubigen, am Fest der Ver­
söhnung die Freigebigkeit Gottes zu ent­
decken, seine bedingungslose Liebe zu 
verkünden und zu feiern:' Die Stellung­
nahme des Bischofs von Gaspe mündet 
aus in die Empfehlung, im Hinblick auf 
eine Ausweitung der Praxis der General­
absolution der Frage weiterhin auf den 
Grund zu gehen. 
Als Sprecher der kanadischen Bischofs­
konferenz unterzog Msgr. M. Gervais, 
Bischof von London/Kanada, die drei im 
Rituale angebotenen sakramentalen Buß­
formen einer Prüfung und Bewertung. 49 

Die herkömmliche Form, welche immer 
weniger dem religiösen Empfinden der 
jüngeren Christen, ja selbst der älteren 
Generation entspreche, könne allein 
kaum mehr die Bedürfnisse der Gläubigen 
bei ihrem Umkehrbemühen befriedigen. 
Die Form B (Bußfeier mit eingebauter Ein­
zelbeichte), wie segensreich sie sich bei 
kleineren Gruppen auch auswirken möge, 
verhindere in den meisten Fällen eine echte 
Begegnung zwischen Priester und Pöni-
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tent. Die Form C bewährte sich aufgrund 
folgender Vorzüge: 

.1. Sie drückt klar die menschenfreundliche Initia­
tive Gottes aus und das Entgegenkommen der Kirche 
beim Dienst der Versöhnung. 2. Sie ermuntert jene 
Menschen zu einem Neubeginn, die von der sakra­
mentalen Praxis Abstand genommen haben. 3. Sie 
hilft vielen Gläubigen, den Sinn des Sakraments wie­
derzuentdecken; anderen eröffnet sie erneut den 
Zugang zur Einzelbeichte. 4. Sie schafft ein Klima des 
Friedens und des Vertrauens in die grenzenlose 
Barmherzigkeit des Herrn; dadurch wirkt sie gewis­
sen unliebsamen oder gar quälenden Erfahrungen im 
Beichtstuhl wohltuend entgegen. 5. Sie treibt die 
Christen, die keine schweren Sünden begangen 
haben, um, so daß sie sich durch das Evangelium 
beunruhigen lassen und das Erbarmen Gottes 
erfahren". so 

Die Bischöfe Kanadas wünschen an­
schließend, a) die Bußfeier mit allgemei­
ner Lossprechung bei besonderen Gele­
genheiten und in den liturgisch geprägten 
Zeiten (Advent, Fastenzeit) anwenden zu 
dürfen; b) daß man die Beichtpflicht für 
schwere Sünden nach empfangener Gene­
ralabsolution noch einmal studiere und 
aus der Sicht der Seelsorge neu formulie­
re, wobei die Komplementarität der bei­
den Formen aufzuzeigen sei. 
Nach Ansicht der Bischofskonferenz 
Indonesiens müßte die Kirche, in deren 
Kompetenz es liege, nach geeigneten Wei­
sen der Sakramentenspendung zu suchen, 
die gemeinschaftliche Form des Bekennt­
nisses und der Buße vermehrt in Anschlag 
bringen, zumal in einer Gemeindebeichte 
die sozial-kirchliche Dimension des 
Sakramentes der Versöhnung deutlicher 
hervortrete.51 Dasselbe Anliegen verfocht 
der Bischof der Inseln des Indischen Oze­
ans, Msgr. G. Aubry. Eine Generalabsolu­
tion schalte die persönliche Dimension 
keineswegs aus, da die Lossprechung 

48 Das Bekenntnis, obwohl allgemein und kollektiv, die Absolution, die Genugtuung. 
49 J. Patin, a.a.O. (Anm. 40) 107-111. 
50 Die Gefahr der Form C liege darin, daß die Pönitenten gleichsam einen magischen Gebrauch von der Gene­

ralabsolution machten und sich um die wahre Umkehr herumdrückten. 
51 Msgr. A. Sinaga, Bischof von Sibolga, in: /. Patin, a.a.O. (Anm. 40) 130-133. 
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nicht einer Masse gelte, sondern jeder e1n- neralabsolution sich aufdrängt, damit
zelnen Person der ruppe Jedenfalls diese wirklichZNutzen der Gläubigen
dürften die bestehenden Normen eine ausschlägt, hneder Einzelbeichte Abtrag

Z.u tunu55gesunde Kreativität nicht abblocken, SONMN-

dern sollten Raum für unterschiedliche
Lösungen, Je ach Regionen und Konti- Die Marginalisierung der eneralabso-
nenten, belassen.“® lution im Anschluß die Bischof{s-DasThema derVom Ritualevorgesehenen synodeForm Bußfeier muıt Generalabsolution)
sel VON zahlreichen Synodenvätern an der Synode selber erregte die längere
sprochen worden, erklärte Kardinal Intervention Kardinal Ratzingers (6

Martini 1n seinem zweıten Bericht Oktober Aufsehen.” In seiner
(10 Oktober 983).° 1e voneinander Eigenschaft als Prätfekt der Glaubenskon-
abweichenden Standpunkte rührten von gregatıon verbreitete sich den in den
den unterschiedlichen örtlichen Gegeben- Normae pastorales 19772 ber die FErtei-
heiten her, die Je nachdem ZU[:Ausweitung Jung der Generalabsolution erlassenen
der Einschränkung dieser Bußweise Bestimmungen. Zunächst skizzierte
en ‚ugunsten der Generalabsolution deren Werdegang. Sie lägen auf der L  iınıe
Führte u. d., diese Argumente 1INs Feld des Konzzils Von Trient, welches festhalte,
die geringe Zahl der Priester, psychologi- sel lure 1V1NO notwendig, alle Todsün-
sche Gegebenheiten (etwa Hemmungen den zu beichten, die Vergebung rAN
VOT dem Einzelbekenntnis), gutgestaltete erlangen. Wie ıst dieses „göttliche
Feiern könnten den ‚ugang Beichte Recht“ rAl verstehen? Diesbezüglich hätte
wieder ermöglichen.“ Angesichts der E  in ın der bewegten nachkonziliaren
Verpflichtung, schwere Sünden nachträg- Phase T heorien entwickelt, wonach RS

sich 1er nicht eın 1USs divinum 1Michoch einzeln ZUu bekennen, gaben afri-
kanischeBischöte zZzu bedenken, sel1l qUa- eigentlichen Sinne handle. Deshalb bleibe
61 eın Ding der Unmöglichkeit, ihren Leu- der Kirche anheimgestellt, 1€e Disziplin
ten beizubringen, weshalb eıne schon Z.Uu äandern. Weil die Übung der Ohren-
nachgelassene Sünde och gebeichtet beichte stark abgenommen habe, ja INan-

werden mMUuUSSe. leWortmeldungen der cherorts beinahe ganz verschwunden sel,
Väter zeigen‘, Kardinal Martini, „daß komme der rage hoher Aktualitätswert
eine postsynodale pastorale Besinnung Nachdem der Kardinal sehr urz auf
berdie Bedingungen und Formen der Ge- die Schwierigkeit eingegangen WAarl, Wal-

Ebd 137—140. Vgl Msgr. Verschuren, Bischof in Helsinki eb 175—179 Die Konterenz der skandinavi-
schen Bischöfehoffe, „daß die sakramentale Generalabsolution sich 1mM Leben der Kirche allgemein durch-
setzt, damit der Geschenkcharakter des Bußsakraments besser zutage T1| Sie bittet ferner, 1119  > möge
dahin wirken, nicht allePönitentenverpflichtet sind, ihreschweren Sünden einzeln inembestimm-

Zeitpunkt beichten. 50 ware ıne Pastoral denkbar, welche die Pönitenten nach und ach dazu
brächte, das Bußsakrament voll bejahen.
Ebd 193—215 (hier 212—213)
Ein5_elne Synodalenbefürchteten das Verschwinden der Einzelbeichte, falls die Generalabsolutione}sich

SICHE.  Ebd. 213. Vgl Ruh, Gehversuche In Sachen Buße Die sechste Vollversammlung der Bischofssynode,
In: HerKorr (1983) 68—57.
Text Doc. ath. 65 (1983) 2—994; Potin, 2a0 (Anm. 40) 180—187. Der Prätekt der Kongregation
für die Glaubenslehre überschritt die den Vätern zugestandene Redezeit (acht Minuten) erheblich und

1707.
sprach über eiıne halbe Stunde lateinisch.
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nicht einer Masse gelte, sondern jeder ein­
zelnen Person der Gruppe. Jedenfalls 
dürften die bestehenden Normen eine 
gesunde Kreativität nicht abblocken, son­
dern sollten Raum für unterschiedliche 
Lösungen, je nach Regionen und Konti­
nenten, belassen. 52 

Das Thema der vom Rituale vorgesehenen 
Form C (Bußfeier mit Generalabsolution) 
sei von zahlreichen Synodenvätern ange­
sprochen worden, erklärte Kardinal C. 
M. Martini in seinem zweiten Bericht 
(10. Oktober 1983).53 Die voneinander 
abweichenden Standpunkte rührten von 
den unterschiedlichen örtlichen Gegeben­
heiten her, diejenachdemzur Ausweitung 
oder Einschränkung dieser Bußweise 
raten. Zugunsten der Generalabsolution 
führte man u. a. diese Argumente ins Feld: 
die geringe Zahl der Priester, psychologi­
sche Gegebenheiten (etwa Hemmungen 
vor dem Einzelbekenntnis), gutgestaltete 
Feiern könnten den Zugang zur Beichte 
wieder ermöglichen. 54 Angesichts der 
Verpflichtung, schwere Sünden nachträg­
lich noch einzeln zu bekennen, gaben afri­
kanische Bischöfe zu bedenken, es sei qua­
si ein Ding der Unmöglichkeit, ihren Leu­
ten beizubringen, weshalb eine schon 
nachgelassene Sünde noch gebeichtet 
werden müsse. ,,Alle Wortmeldungen der 
Väter zeigen", so Kardinal Martini, ,,daß 
eine postsynodale pastorale Besinnung 
über die Bedingungen und Formen der Ge-
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neralabsolution sich aufdrängt, damit 
diese wirklich zum Nutzen der Gläubigen 
ausschlägt, ohne der Einzel beichte Abtrag 
zu tun:'55 

4. Die Marginalisierung der Generalabso­
lution im Anschluß an die Bischofs­
synode 

An der Synode selber erregte die längere 
Intervention Kardinal J. Ratzingers (6. 
Oktober 1983) Aufsehen.56 In seiner 
Eigenschaft als Präfekt der Glaubenskon­
gregation verbreitete er sich zu den in den 
Normae pastorales 1972 über die Ertei­
lung der Generalabsolution erlassenen 
Bestimmungen. Zunächst skizzierte er 
deren Werdegang. Sie lägen auf der Linie 
des Konzils von Trient, welches festhalte, 
es sei iure divino notwendig, alle Todsün­
den zu beichten, um die Vergebung zu 
erlangen. 57 Wie ist dieses „göttliche 
Recht" zu verstehen? Diesbezüglich hätte 
man in der bewegten nachkonziliaren 
Phase Theorien entwickelt, wonach es 
sich hier nicht um ein ius divinum im 
eigentlichen Sinne handle. Deshalb bleibe 
es der Kirche anheimgestellt, die Disziplin 
zu ändern. Weil die Übung der Ohren­
beichte stark abgenommen habe, ja man­
cherorts beinahe ganz verschwunden sei, 
komme der Frage hoher Aktualitätswert 
zu. Nachdem der Kardinal sehr kurz auf 
die Schwierigkeit eingegangen war, war-

52 Ebd. 137-140. Vgl. Msgr. Verschuren, Bischof in Helsinki ebd. 175-179: Die Konferenz der skandinavi­
schen Bischöfe hoffe, .daß die sakramentale Generalabsolution sich im Leben der Kirche allgemein durch­
setzt, damit der Geschenkcharakter des Bußsakraments besser zutage tritt. Sie bittet ferner, man möge 
dahin wirken, daß nicht alle Pönitenten verpflichtet sind, ihre schweren Sünden einzeln zu einem bestimm­
ten Zeitpunkt zu beichten. So wäre eine Pastoral denkbar, welche die Pönitenten nach und nach dazu 
brächte, das Bußsakrament voll zu bejahen." 

53 Ebd. 193-215 (hier 212-213). 
54 Einzelne Synodalen befürchteten das Verschwinden der Einzelbeichte, falls die Generalabsolution um sich 

greife. 
55 Ebd. 213. Vgl. U. Ruh, Gehversuche in Sachen Buße. Die sechste Vollversammlung der Bischofssynode, 

in: HerKorr 37 (1983) 568-573. 
56 Text in: Doc. Cath. 65 (1983) 992-994; Potin, a.a.O. (Anm. 40) 180-187. Der Präfekt der Kongregation 

für die Glaubenslehre überschritt die den Vätern zugestandene Redezeit (acht Minuten) erheblich und 
sprach über eine halbe Stunde lateinisch. 

57 OS 1707. 
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nach erhaltener neralabsolution enund vA konzertierten Aktion
och der Beichte der schweren Sünden bewogen, beweist auch die Thematik Ver-
bedürfe, wandte ® sich dem Problem zu söhnung und Buße welche die Interna-
Ist das persönliche Bekenntnis ein wesent- tionale Theologenkommission ihrer
liches Element dieses Sakraments, ein Ele- ordentlichen Sitzung iIm Jahre 1982 auf
ment das außer Notf£all e fehlen Wunsch des Generalsekretärs der
darf? ach erneutem Studium der Mate- Bischofssynode Tomko) behandelte
T1l€E Se1 1e Kongregation ZUu Schluß Bezüglich der Beichtpflicht bei schweren

Sünden verficht auch dieses Gremium diegelangt „Sowohl gemäß der anthropolo-
gischen als auch der theologischen Struk- Notwendigkeit „göttlichen Rechts das
tur dieser Wirklichkeit Umkehr-Buße heißt gemäß dem Heilswillen Gottes Die

Beichte der Todsündenerweiıst SIC. das Element des persönlichen vollständige
Bekenntnisses als erlich notwendig, gehört notwendigerweise, E divino,
WIe das onzil Von Irient mıit der Rede- ZUum Bußsakrament S1e entzieht sich also

dem freien Ermessen des PönitentenVO' göttlichen Recht die
Lehre Calvins ausgedrückt hat Die fein ebenso der Verfügungsgewalt der Kir-
disziplinäre Interpretation des Ausdrucks che u60 Dieser obliegt vielmehr
de 1V1INO SC1 „BaNZ undSar inakzepta- SOTgSCN Ausnahmesituationen
be weil falsch und Von der in denen das Einzelbekenntnis entfällt die
Geschichte V  S  S von der Sache her Beichte der Todsünden nachgeholt wird
Irotz der Intervention Ratzingers wird Weil Trient auf die sündentilgende Kraft
an aum behaupten können die rage der (vollkommenen) Reue (contritio) Vel-
sSEe1 e allemal erledigt geht doch bewirke die Versöhnung mıiıt
zuers! schlicht und einfach IN Gott ennn-das vVvotum acramentı (und
geschichtlichen Sachverhalt Was _ amıt auch das VoLUumM confessionis)

dieVäterVTrient dieser Stellemıiıt einschließe V empfehle sich in den
dem 1US divinum?® ®  wiß brauche eisten pastoralen Notlagen auf diese
angepaßte Feierformen der Buße erklärt Möglichkeit anstatt auf die Generalabso-
der Präfekt der Glaubenskongregation lution zurückzugreifen, „da psycholo-
gewiß sel die pastorale Phantasie unent- gisch dem Großteil der Gläubigen
behrlich doch betrachte die Zuhilte- leichter fallen dürfte, die Verpflichtung
ahme der allgemeinen Lossprechung späteren persönlichen Beichte
ber die in den Normen beschriebenen begreife  nA

Notf£älle hinaus als Flucht als pasto- Das Festhalten der Verbindlichkeit des
rale Phantasielosigkeit als Gefahr die individuellen Bekenntnisses der schweren

Sünden reicht also weiıt 1€e Inter-Entpersönlichung und ZUT Kollektivis-
INUuS führe nationaleTheologenkommission dievoll-
Wie sehr die prekäre Situation der inzel- kommene Reue, individuellen
beichte und das Aufkommen der General- be weıtem Ce1IN«€EFrömmigkeitsakt
absolution die römischen Stellen beschäf- gemeinschaftlichen Bußfeier mıiıt lge-

euchtet die Behauptung nicht bei 1Ner Generalabsolution die persönliche Zuwendung des
jeden Pönitenten nicht gewährleistet

Der Bericht ı der Tranzösischen Urfassung, unter dem atumVO 1983 veröffentlicht, tindet sich
Doc. 'ath (1983) 8—11

B, IVc, 6
1 1677

IL 4
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um es nach erhaltener Generalabsolution 
noch der Beichte der schweren Sünden 
bedürfe, wandte er sich dem Problem zu: 
Ist das persönliche Bekenntnis ein wesent­
liches Element dieses Sakraments, ein Ele­
ment, das außer im Notfall nie fehlen 
darf? Nach erneutem Studium der Mate­
rie sei die Kongregation zum Schluß 
gelangt: ,,Sowohl gemäß der anthropolo­
gischen als auch der theologischen Struk­
tur dieser Wirklichkeit ,Umkehr-Buße' 
erwefat sich das Element des persönlichen 
Bekenntnisses als innerlich notwendig, 
wie das Konzil von Trient es mit der Rede­
weise vom ,göttlichen Recht' gegen die 
Lehre Calvins ausgedrückt hat.u Die rein 
disziplinäre Interpretation des Ausdrucks 
de iure divino sei „ganz und gar inakzepta­
bel': weil falsch, und zwar von der 
Geschichte wie von der Sache her. 
Trotz der Intervention Ratzingers wird 
man kaum behaupten können, die Frage 

· sei ein für allemal erledigt, geht es doch 
zuerst schlicht und einfach um einen 
geschichtlichen Sachverhalt: Was mein­
ten die Väter von Trient an dieser Stelle mit 
dem ius divinum758 Gewiß brauche es 
angepaßte Feierformen der Buße, erklärt 
der Präfekt der Glaubenskongregation; 
gewiß sei die pastorale Phantasie unent­
behrlich, doch betrachte er die Zuhilfe­
nahme der allgemeinen Lossprechung 
über die in den Normen beschriebenen 
Notfälle hinaus als eine Flucht, als pasto­
rale Phantasielosigkeit, als Gefahr, die zur 
Entpersönlichung und zum Kollektivis­
mus führe ... 
Wie sehr die prekäre Situation der Einzel­
beichte und das Aufkommen der General­
absolution die römischen Stellen beschäf-
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tigten und zu einer „konzertierten Aktion" 
bewogen, beweist auch die Thematik ,":ver­
söhnung und Buße': welche die Interna­
tionale Theologenkommission an ihrer 
ordentlichen Sitzung im Jahre 1982 auf 
Wunsch des Generalsekretärs der 
Bischofssynode (J. Tomko) behandelte. 59 

Bezüglich der Beichtpflicht bei schweren 
Sünden verficht auch dieses Gremium die 
Notwendigkeit „göttlichen Rechtsu, das 
heißt gemäß dem Heilswillen Gottes. ,,Die 
vollständige Beichte der Todsünden 
gehört notwendigerweise, iure divino, 
zum Bußsakrament; sie entzieht sich also 
dem freien Ermessen des Pönitenten, 
ebenso der Verfügungsgewalt in der Kir­
che."60 Dieser obliegt es vielmehr, dafür 
zu sorgen, daß in Ausnahmesituationen, 
in denen das Einzelbekenntnis entfällt, die 
Beichte der Todsünden nachgeholt wird. 
Weil Trient auf die sündentilgende Kraft 
der (vollkommenen) Reue (contritio) ver­
weise - sie bewirke die Versöhnung mit 
Gott, wenn sie das votum sacramenti ( und 
damit auch das votum confessionis) 
einschließe61 -, empfehle es sich in den 
meisten pastoralen Notlagen, auf diese 
Möglichkeit anstatt auf die Generalabso­
lution zurückzugreifen, ,,da es psycholo­
gisch so dem Großteil der Gläubigen 
leichter fallen dürfte, die Verpflichtung 
zur späteren persönlichen Beichte zu 
begreifen". 62 

Das Festhalten an der Verbindlichkeit des 
individuellen Bekenntnisses der schweren 
Sünden reicht also so weit, daß die Inter­
nationale Theologenkommission die voll­
kommene Reue, einen individuellen 
Frömmigkeitsakt, bei weitem einer 
gemeinschaftlichen Bußfeier mit allge-

58 Z. B. leuchtet die Behauptung nicht ein, daß bei einer Generalabsolution die persönliche Zuwendung des 
Bußsakramentes an jeden Pönitenten nicht gewährleistet sei. 

59 Der Bericht in der französischen Urfassung, unter dem Datum vom 29. 6. 1983 veröffentlicht, findet sich 
in: Doc. Cath. 65 (1983) 1158-1169. 

60 B, IVc,. 6. 
61 DS 1677. 
62 C, II, 4. 
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50 B, I
Keconciliatio et paenitentia, SK 153 (1985) 5—31
Nr. 31, Dasselbe wird wiederholt Nr. und
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meiner Lossprechung - welcher Ritus 
immerhin vom Ordo Paenitentiae ange­
boten wird - vorzieht. Dadurch ver­
strickt sie sich aber in Widersprüche, denn 
sie erklärt im Blick auf die Bußgeschichte, 
in der Disziplin und Pastoral der Versöh­
nung habe die Kirche einen großen Frei­
heitsraum bewahrt; die gegenwärtige Kri­
se der Buße und des Bußsakramentes lasse 
sich nicht durch eine einzige Bußform 
überwinden63 - versucht jedoch gleich­
zeitig, die Einzelbeichte mit allen Mitteln 
zu retten und die Generalabsolution der­
maßen zu erschweren, daß sie, als Aus­
nahmefall der Ausnahmefälle hingestellt, 
in der seelsorglichen Praxis kaum mehr 
eine Chance besitzt. 
Angesichts der römischen Gegnerschaft 
bestanden keine großen Aussichten, daß 
in dem im Anschluß an die Bischofssyno­
de 1983 erschienenen Apostolischen 
Schreiben (2. Dezember 1984)64 das von 
manchen Synodenvätern vorgetragene 
Anliegen der Generalabsolution eine 
positive Würdigung fände. Im zweiten 
Kapitel des dritten Teils ("Das Sakrament 
der Buße und Versöhnung"), wo Johannes 
Paul II. ,,einige grundlegende Glaubens­
überzeugungen" bekräftigt, heißt es an 
vorderster Stelle: "Die erste Grundüber­
zeugung besteht darin, daß für den Chri­
sten das Bußsakrament - nach dem Kon­
text die Einzelbeichte - der ordentliche 
Weg ist, um Vergebung und Nachlaß sei­
ner schweren Sünden zu erlangen, die 
nach der Taufe begangen worden sind."65 

63 B, IVb, 3. 
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Die nachkonziliare Liturgieerneuerung 
berechtige "zu keinerlei Illusion und 
Änderung in dieser Richtung". Man dürfe 
nicht vergessen, daß die Generalabsolu­
tion "keine normale Form (des Sakramen­
tes der Versöhnung) werden darf", daß sie 
nur in "schweren Notlagen" in Frage kom­
me, wobei einmal mehr die Pflicht ~ur 
persönlichen Beichte der schweren Sün­
den vor dem Empfang einer weiteren 
Generalabsolution" eingeschärft wird. 
Dem Bischof allein stehe es in seiner 
Diözese zu, zu befinden, ob die für den 
Gebrauch der Generalabsolution aufge­
stellten Bedingungen konkret gegeben 
sind: eine "schwerwiegende Gewissen­
sentscheidung". Es müsse stets eine pasto­
rale Sorge bleiben, "jene Bedingungen zu 
schaffen und zu gewährleisten, daß auch 
diese dritte Form die von ihr erhofften 
geistlichen Früchte erbringen kann". Trotz 
aller Wenn und Aber rechnet offenbar der 
Papst damit, daß die Geistlichen die Gene­
ralabsolution tatsächlich dann und wann 
anwenden . . . Im gesamten hinterläßt 
das Dokument aber den Eindruck, als ob 
sich die tiefsitzende Bußkrise vor allem 
durch die Aufwertung der Einzelbeichte 
beheben lasse, auf die die Gläubigen ,,ein 
unverletzliches und unveräußerliches 
Recht" hätten. An diesem Recht zweifelt 
aber ohnedies niemand. Die Frage ist viel­
mehr, ob die Gläubigen davon in ihrer 
Situation auch Gebrauch machen können 
oder wollen. 

64 Reconciliatio et paenitentia, in: SKZ 153 (1985) 5-31. 
65 Nr. 31, I. Dasselbe wird wiederholt in Nr. 32 und 33. 


